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1 Allgemeines und Wirkungskreis 
Auf Grund des � 17 des Verkehrs-Arbeitsinspektionsgesetzes 1) hat das Bundesministerium für Verkehr 

alljährlich dem Nationalrat einen Bericht über die Tätigkeit und die Wahrnehmungen des B undesministe­
riums für Verkehr. Verkehrs-Arbeitsinspektorat, auf dem Gebiete des Arbeitnehmerschutzes vorzulegen .  

D urch das  Gesetz über d ie  Verkehrs-Arbeitsinspektion wurde d ie  Wahrnehmung des  gesetzl ichen Ar­
beitnehmerschutzes für alle in  den Wirkungskreis der Verkehrs-Arbeitsinspektion fallenden Verkehrsbetriebe 
in e inheitl icher Weise geregelt. 

Danach obliegt dem Verkehrs-Arbeitsinspektorat der gesetzliche Schutz der Arbeitnehmer bei den Ei­
senbah nunternehmen (einschließlich deren Kraftfahrbetrieben ) ,  die den Bestimmungen des E isenbahngeset­
zes2) unterliegen, bei den Schlaf- und Speisewagenunternehmen, insoweit deren Tätigkeit bei oder in Zügen 
durchgeführt wird, bei der Post- und Telegraphenverwaltung und deren Kraftfahrbetrieben, bei der Schiff­
fahrt (Bin nen- und Seeschiffahrt )  sowie bei der Luftfahrt. 

Der vorliegende Bericht über die Tätigkeit und die Wahrnehmungen des Verkehrs-Arbeitsinspektorates 
auf dem Gebiete des Arbeitnehmerschutzes im Jahre IYS I ist der neun undzwanzigste, der vom Bundesmini­
sterium für Verkehr dem Nationalrat vorgelegt wird und gleichzeitig der Bericht über das dreiß igste Tätig­
keitsjahr des Verkehrs-Arbeitsinspektorates, da der erste diesbezügliche B ericht, der im Jahre 1 95 5  erschie­
nen war, sich auf die Tätigkeit in den Jahren 1952 und 1 95 3  gemeinsam bezog. Diese Tätigkeitsberichte 
bringen die Bestrebungen der Verkehrs-Arbeitsinspektion, ihren vielfältigen Aufgaben im In teresse des Ar­
beitnehmerschutzes gerecht zu werden ,  zum Ausdruck. 

D ie  Erfüllung dieser Aufgaben, die sich aus den gesetzlichcn Regelungen über den Arbeitnehmerschutz 
und dessen Weiterentwicklung, insbesondere durch das Arbeitnehmerschutzgesetz ergeben , stellt an d ie In­
spektionsorgane immer höhere Anforderungen. 

Dies ist darauf zurückzuführen, daß sich in den letzten Jahren unter dem Eintluß der modernen Technik 
eine Vielzahl von Arbeitsmethoden und Berufsbildern in den einzelnen Verkehrszweigen grundlegend geän­
dert hat und auch d ie Anwendung neuer Technologien und Arbeitsstoffe von den Arbeitsinspektoren immer 
umfassendere Kenntnisse auf den Gebieten des technischen und arbeitshygienischen Arbeitnehmerschutzes 
sowie des Verwendungssehutzes verlangt. Parallel dazu i st die ständ ige fachliche Weiterb ildung der Ver­
kehrs-Arbeitsinspektoren ebenso anzuführen wie die Mitwirkung von Organen der Verkehrs-Arbeitsinspek­
tion an fachlichen Ausbildungsveranstaltungen .  Die Verkehrs-Arbeitsinspektoren s ind stets bemüht, ihr er­
worbenes Wissen auf dem Gebiete der Arbeitssicherheit soweit wie möglich weiterzugeben. Ebenso bedarf es 
der Berücksichtigung des Arbeitnehmerschutzgedankens auf allen betriebl iche n  Ebenen, bei allen Arbei ts­
verfahren und Arbeitsabläufen, um die Sicherheit am Arbeitsplatz optimal zu verwirkl ichen .  Diese ist aber 
eine Voraussetzung für einen geordneten Ablauf der täglichen Arbeit. 

Das Arbeitnehmerschutzgesetz mit seinen hiezu erlassenen Verordnungen erleichtert das ständige Über­
denken und Neuorientieren der Anforderungen an dcn Arbeitsschutz, welches der permanente Wandlungs­
prozeß im Arbeitsleben notwendig macht .  So kann mit Recht gesagt werden,  daß auf dem Gebiete der Un­
fallverhütung und des Gesundheitsschutzes in den einzelnen Verkehrsbetrieben viel erreicht wurde. 

Der Arbeitnehmerschutz und dessen Erfolg muß immer als Gemeinschaftsaufgabe betrachtet werden . 
Ohne Außerachtlassung dieser Bedeutung i st als e in  wesentlicher Teil der Tätigkeit der Verkehrs-Arbeitsin­
spektion die Entwicklung des Unfallgeschehens anzusehen, wie sich dies in  der Jährlichen Unfallrate 3 )  spie­
gelt. D iese weist im Wirkungsbereich der Verkehrs-Arbeitsinspektion im Berichtsjahr den bisher n iedrigsten 
Wert auf und sank erstmalig absolut unter die Hälfte des seinerzeitigen Spitzenwertes. 

1) Bundesgesetz vom 20. Mai 1952, BGBI. Nr.  99, üher die Verkehrs-Arheitsinspektion (Verkehrs- Arheitsinspek­
tionsgesetz - Verkehrs-ArbIG), in der Fassung der Bundesgesetze vom 13. März 1957, BGBI. Nr. 80, vom 30. Mai 1 972, 
BGBI.  Nr. 234 und vom 19. März 198 1 ,  BGBI.  Nr. 1 74. 

2) Siehe Abschnitt 7.1. 
3) Die Unfallrate ist die Anzahl der jährlichen Unfälle, die jeweils auf J.OOO Arheitnehmer entfallen. Siehe auch Ab­

schnitt 3. 1 . 1. 
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2 Tätigkeit der V erkehrs-Arbeitsinspektion 
2.1 Zentrale Tätigkeit 

Die ständige Weiterentwicklung von Technik  und Arbeitsmedizin erfordern auch eine stete A npassung 
der dieshezüglichen Vorschriften auf dem Gebiete des Arbeitnehmerschutzes. Das Verkehrs-Arbeitsinspek­
torat war daher auch im Berichtsjahr um den weiteren Ausbau der Arbeitnehmerschutzvorschriften bemüht. 
Dazu zählen die Tätigkeiten auf Grund des § 25 Ahs. 5 des Arbeitnehmerschutzgesetzes, 
BGBI. Nr. 234/ 1 972, im Rahmen der Arbeitnehmerschutzkommission beim B undesministerium für soziale 
Verwaltung und deren Fachausschüssen. Dem Schutze der Arbeitnehmer dient auch die fachliche M itarbeit 
von Vertretern der Verkehrs-Arbeitsinspektion im Österreichischen Normungsinstitut hei der Ausarbeitung 
von ÖNORMEN. die sicherheitstechnische Regelungen festlegen. Das Verkehrs-Arbeitsinspektorat hat auch 
zahlreiche sonstige Gesetzes- und Verordnungsentwürfe von Bundesministerien begutachtet bzw. Stellung­
nahmen zu betriebsinternen Dienstvorschriften der einzelnen Verkehrsunternehmen abgegeben. 

Ein Organ der Vcrkehrs-Arbeitsinspektion nahm ferner an Beratungen des Internationalen Ausschusses 
für die Verhütung von Arbeitsunfällen in der Binnenschiffahrt (CIPA) teil, die der Vere inheitlichung diesbe­
züglicher Arbeitnehmerschutzvorschriften in Zentrale uropa dienten. 

Vertreter der Verkehrs-Arheitsinspektion nahmen weiters an Veranstaltungen des Arbeitskreises Si­
eherheitstechnik ,  der Österreich ischen Gesel lschaft für Arheitsmedizin und des Österreichischen Arbeitsrin­
ges für Liirmbekämpfung ( ÖA L) teil . 

Verkehrs-Arbeitsinspektoren haben ferner verschiedene A usbildungs- und Weiterbildungsveranstaltun­
gen, so vor allem den Gcfahrenschutz beim Transport gefährlicher Güter und beim U mgang mit radioaktiven 
Stoffen hetreffend, besucht . 

N icht zuletzt sei auf die laufende Zusammenarheit mit den gesetzlichen Interessenvertretungen der A r­
beitgeber und der Arbeitnehmer sowie den Trägern der Sozialversicherung, insbesondere j edoch auf die Ar­
beit im Unfallverhütungsheirat der Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen, h ingewiesen .  

Parallel mit dem ständig steigenden Arbeitsvolumen des Verkehrs-Arbeitsinspektorates, bedingt sowohl 
durch die Besichtigungstätigkeit seiner Organe in den Betrieben als auch durch den Schriftverkehr in Ge­
nehmigungsverfahren ,  n icht zuletzt auf zentralen Arbeitsgebieten, wozu auch die Stellungnahmen zu betriebs­
internen Vorschriften der einzelnen Verkehrsunternehmen anzuführen wären,  stieg die Zahl der aktenmäßi­
gen Erledigungen allein im letzten J ahrzehnt um mehr als 40 Prozent ( 1 970: 4.295, 1 980: 5.735, 1 98 1 :  
6.(92). I m  Berichtsjahr ergingen ferner 2R 1 schriftliche A nträge gemäß § R ( 1) des Verkehrs-Arbeitsinspek­
tionsgesetzes an den Leiter eines B etriebes (einer Dienststelle) ,  unverzüglich den den geltenden Vorschriften 
und behördlichen Verfügungen entsprechenden Zustand herzustel len. Festzuhalten sei noch, daß die Zahl 
der oben angegebenen aktenmäßigen Erledigungen weder die durchlaufenden Einsichtsakte ziffernmäßig er­
faßt, noch die eine Behandlung erfordernden Unfallanzeigen inkludiert . 

Zum Schutz der Arbeitnehmer mußten in zwei Fällen sofortige Maßnahmen gemäß § 9 (3) und e in e  
weitere gemäß § 9 (1) Verkehrs-Arbeitsinspektionsgesetz getroffen werden.  

2.2 Inspektionstätigkeit 

Im Berichtsjahr waren bei der Verkehrs-Arbeitsinspektion I 1 .R24 Betriebe1) mit i nsgesamt 1 63. 1 58 
Arbeitnehmern zur Inspektion vorgemerkt. 

Damit lag die Zahl der Betriebe um mehr als e in  Drittel höher als im ersten Tätigkeitsjahr der Ver­
kehrs-Arbeitsinspektion ( 1952: R.633 Betriebe) und die der Arbeitnehmer um mehr als 20 Prozent über j e­
ner des Jahres 1952 ( 135.343 Arbeitnehmer) 2) .  Bei den ziffemmäßigen A ngaben werden d ie den B etrieben 
bzw. Dienststellen nachgeordneten ,  örtlich getrennten Stellen der einzelnen Unternehmen wie Betriebe be­
handelt. 

Im Berichtsjahr wurden von den Verkehrs-Arbeitsinspektoren 4.87 1 Betriebe 3) inspiziert, eine Zah l ,  die 
das Dreifache jener des Jahres 1 953, dem ersten vollen 4) Tätigkeitsjahr der Verkehrs-Arbeitsinspektion 
( 1 .63 1 besuchte Betriebe) ,  beträgt. Es 'Wurden 4.8 7 1  Betriebe einmal inspiziert und darüber hinaus 88 zu­
sätzliche Inspektionen in diesen Betrieben durchgeführt. 

1).2).3),4): Fußnoten ,iehe Seite 9.  
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Tafel 2.1: Vergleich der bisherigen Tätigkeit des Verkehrs-Arbeitsinspektorates mit jener des Jahres 1981 

1.63 1 

1 953 

3.2 1 6  

o 
1 953-1 980 

4.8 71 

1 98 1  

Zahl der Teilnahmen a n  kommissionellen Verhand­
lungen: 

Jahreswert 1 953 . ................. 74 
Durchschnittswert 1 953-1 980 ... . . . . . .  275 
Jahreswert 1 98 1  ..... .... . . ....... 433 

59.80 1 

1 953 

82.691 

o 
1 953-1 980 

1 05.365 

1 98 1  

Zahl der inspizierten Betriebe, Dienststellen sowie 
der diesen nachgeordneten, örtlich getrennten Stel­
len: 

Jahreswert 1 953 ............... . 
Durchschnittswert 1 953-1980 .... . .  . 
Jahreswert 1 98 1  .......... ..... . 

74 

1 953 

275 

o 
1 953-1 980 

433 

1 98 1  

1.63 1 
3.2 1 6  
4.87 1 

Zahl der durch die Inspektionstätigkeit erlaBten Ar­
beitnehmer: 

Jahreswert 1 953 ... . . ......... . 
Durchschnittswert 1 953-1980 ..... . 
Jahreswert 1 98 1  ... . .......... . 

59.80 1 
82.691 

1 05.365 
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Tafel 2.2 Betriebe I) und deren Arbeitnehmer, die in den Wirkungskreis 
der Verkehrs-Arbeitsinspektion fallen 

(ilolk. V\.'rtcdun� und /,<1111 def LktllL'be Zahl der Arbeitnehmer 

JU)!l'lllIIH . .'he .1') Frwach ... cne 
Ik,trlcl'\.'. Dlclbt-

..... lL'lkn <.,n\\IL' dei dlL'''L'n n.l(h�enrd-
P()'�l1ll\1l IWlen llrtlJeh '�l'l!l'n!lll'n Stellen ." 

1 

1 

LI 

\.\. I 

LI , 

LI .3 

I , 

2 

3 

4 

5 

6 

d(.:1 l'1Tlll'II1L'Tl t '[Jll'rrlL'h!llL'1l bl\\ " 
\'1..'1 kchr ... /\\ L'I.f!L" 2: = � 0-, � - S ;t -'= 

Ir. ] � '- ." � '" ·r ;::-: Ce s� 
i� § � = � � " '-- � f � 

Ar!\L'ltnehfllL'T 

, 1 -l , h - X 'I 111 11 I:' 13 1-1 

Eisenbahnen 2) 

Öffentliche Ei,enhahnen ') 

Haupt- und Neben-
hahncn').  ') . " ) I . Y4Y 7�� .W' 25h 3IJ 3.36� 1.5l!7 15 1 . 612 69.716 4,427 74 ,143 

Stral.lenbahnen ) . ' ) 439 6� 31 44 2 584 51 32 S3 10.099 905 11.004 

Seilhahnen ' ) , h) 1�2 2'!7 16 2 - 497 - - - 3.176 133 3.30lJ 

Nicht-öffcntlichc Ei,en-
bahnen .') . ) 1.413 �3 7 5 - UOS 7 - 7 6.917 59 6.lJ76 

Summe Ei,enhahnen.') . 3.983 1 .236 399 307 32 5.957 1.655 47 1.702 89.908 5.524 95.432 

Schlaf-und Speisewagen-
unternehmen - 4 1 2 - 7 - - - 364 17 381 

Österreichische Post- und 
Telegraphenverwaltung 3.032 1 .775 254 161 10 5 .232 1 .468 1 3 1  1.599 45.367 12.966 58.333 

Radio Austria A(; - 2 - I - 3 - - - 194 71 265 

Schiffahrt Xl 418 100 II 6 - 535 57 9 66 2.069 105 2.174 

Luftfahrt 9) 60 16 6 6 2 90 16 5 21 2.357 828 3.185 

Summe (Po;,it ion 1-6) 
aller Verkehrszweige . 7.493 3. 133 671 483 44 1 1.824 3.196 192 3.388 140.259 19.51 1  159.770 

SUlIlme 1952. 5.436 2 . 196 600 370 3 1  8.633 - - 1 .673") 122.088 11.522 133.670 

Zunahme 
(Vergleich 19�1 mit 1952) 2.057 937 7 1  1 13 13 3 . 191 - - �.71511) 18.171 7.929 26.100 

1) Betriehe, Dienststellen sowie diesen nachgeordnete, örtlich getrennte Stellen der einzelnen Unternehmen hzw. Verkehrs-
zweige. 

2) Eisenhahncn im Sinne des Eisenhahngesctlcs IlJ5 7  (siehe Beilage 7 . 1 ) . 
3) Schienenhahnen und deren Kraftwagenbetriebe. 
4) Österreichische Bundesbahnen sowie Haupt- und Nebenbahnen im Privathetrieb. 
5) Schienenhahnen und Oberieitungs-Omnihushetriebe sowie deren Kraftwagenbetriebe. 
6) Haupt- (einschließlich deren Kraftfahrhetriehe ) und Kleinseilbahnen. 
7) Amchlußhahnen an Haupt- und Nehenhahnen sowie an Straßenbahnen, ferner Material- und Materialseilhahnen (gemäß 

�� � und lJ des Eisenbahngesetzes 1 95 7). 
" ) Binnen- und SeeschiffahrL 
0) Zivilt1 ugplätze, Luftbeförderungsunternehmen, Zivi Iluftfah rerschulen, Luftfah n�eugbetankungsdienst. 
10) Jugendliche gemäß § 3 des Bundesgesetzes vom I. Juli 1948, BGB!. Nr. 146, über die Beschäftigung von Kindern und 

Jugendlichen, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz vom 23. Feber 1 979, 8GB!. Nr. 1 10 .  
") Im ersten Tätigkeitshericht des Verkehrs-Arbeitsinspcktorates für das 2 .  Halhjahr 1952 und das Jahr 195 3  scheint bei 

den he;,chäftigten Jugendlichen keine geschlechtsmäßige Gliederung auf. 

il 

E -'= 
5 
4 
.,-

1 ) 

75.755 

lLO�7 

3 . 30lJ 

6 .9S3 

97.134 

381 

59.932 

265 

2.240 

3.206 

163.158 

135.343 

27.81 5  
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Durch die Inspektionstätigkeit des Verkehrs-Arbeitsinspektorates wurden im B erichtsjahr i nsgesamt 
1 05 .365 Arbeitnehmer erfaßt; dies entspricht gegenüber dem erwähnten ersten vollen Tätigkeitsjahr e iner 
Steigerung von rund 7 5  Prozent ( 1953 : 59 .801 Arbeitnehmer) . 

2.3 Kommissionelle Verhandlungen und Erhebungen 

Die Teilnahme der Verkehrs-Arbeitsinspektoren an kommissionellen Verhandlungen, i nsbesondere an 
solchen zur G enehmigung von B etriebsanlagen, ist neben der Inspektionstätigkeit für den Arbeitnehmer­
schutz von besonderer B edeutung. Die Zahl der h iezu einschlägigen Ladungen, die an das Verkehrs-Arbeits­
inspektorat ergehen, ist im ständigen Steigen begriffen . Sie lag im Berichtsjahr beim zehnfachen Wert des er­
sten vollen Tätigkeitsjahres ( 1953 : 84, 1 980 : 788, 1 981:  840) , wobei an 433 Verhandlungen jeweils e in  Or­
gan des Verkehrs-Arbeitsinspektorates teilnahm, eine Zahl die gegenüber jener des Jahres 1953  auf fast das 
Sechsfache stieg. D ie  übrigen Stellungnahmen zu Baugenehmigungs- und B etriebsbewilligungsverfahren 
mußten zum Teil aus personellen Gründen schriftlich erfolgen, wobei vielfach zusätzlich örtliche Erhebungen 
durchgeführt wurden. 

I n  53 Fällen wurden U nfallerhebungen durch Verkehrs-Arbeitsinspektoren durchgeführt. 

Schon in früheren Tätigkeitsberichten wurde ausgeführt, daß Fragen des Verwendungsschutzes für Ar­
beitnehmer im Wirkungskreis der Verkehrs-Arbeitsinspektion weitgehend i n  den H intergrund treten. Speziell 
gilt dies für d ie Problematik,  die sich aus der B eschäftigung von Jugendlichen bzw. aus dem Mutterschutzge­
setz ergibt. H iezu sei angeführt, daß mehr als 90 Prozent der weiblichen Arbeitnehmer im Wirkungskreis der 
Verkehrs-Arbeitsinspektion bei den Österreichischen Bundesbahnen und bei  der Österreichischen Post- und 
Telegraphenverwaltung beschäftigt sind. 

I n  Angelegenheiten des Verwendungsschutzes waren i nsgesamt 1 3 6  Erhebungen notwendig, hievon e nt­
fielen 1 2 1  auf den Schutz der werdenden Mütter in  den Betrieben bzw. 1 5  auf Arbeitszeitangelegenheiten, 
während die Agenden des Jugendschutzes im Zuge der normalen Inspektionstätigkeit erledigt werden konn­
ten. 

2.4 Sonstige Amtshandlungen 

Auf Grund der Verordnung des Bundesministers für soziale Verwaltung vom 6. Juli 1 975 ,  
BGBL Nr. 4 1 1 ,  über den Nachweis der  Fachkenntnisse für bestimmte Arbeiten dürfen für solche nur  Arbeit­
nehmer herangezogen werden,  die die vom Standpunkt des Arbeitnehmerschutzes notwendigen Fachk ennt­
nisse und B erufserfahrungen für die sichere D urchführung dieser Arbeiten besitzen. D iese Verordnung, die 
am 1 5 .  Feber 1 976  in Kraft trat, legt unter anderem fest, daß die geforderten Fach kenntnisseS) für be­
stimmte Arbeiten durch ein Zeugnis einer der Verordnung entsprechenden technischen Lehranstalt oder 
durch ein Zeugnis  einer anderen Einrichtung, die vom B undesministerium für soziale Verwaltung zur Aus­
stellung solcher Zeugnisse ermächtigt worden ist, nachzuweisen sind. Soweit es sich um den Nachweis der 
Fachkenntnisse für die Durchführung der Arbeiten in B etrieben handelt, die dem Verkehrs-Arbeitsinspek­
tionsgesetz unterli egen, kann die Ermächtigung vom B undesminister für Verkehr ausgesprochen werden. 
Wenn die Ausbildung nicht im Rahmen des Lehrplanes einer U nterrichtsanstalt erfolgt, sind die Prüfungen 
für den Wir�ungskreis der Verkehrs-Arbeitsinspektion unter M itwirkung eines h iefür vom B undesminister 
für Verkehr beauftragten Verkehrs-Arbeitsinspektors abzuhalten 6) . 

') In der Organisation der Österreichischen Bundesbahnen findet sich die Bezeichnung Dienststellen, die sowohl in­
nerhalb des Geschäftsapparates der Österreichischen Bundesbahnen als auch nach außen hin organisatorische Einheiten 
höherer Ordnung bilden und sich ihrerseits in "Stellen", das sind organisatorische Einheiten niederer Ordnung, wie Be­
triebswerkstätten, Bahnmeister usw. gliedern. 

Stellen (= Bestandteile) einer Zugförderungsleitung sind zum Beispiel Zugförderungsstellen, Wagenwerkstätten und 
Wagenmeisterstellen. 

Bei der Österreichischen Post- und Telegraphenverwaltung entsprechen im Sinne des Begriffes Dienststellen zum 
Beispiel Telegraphenbau- und Fernmeldebetriebsämter, denen als Stellen Bautrupps bzw. Wählämter nachgeordnet sind. 

In der weiteren Folge wird statt der korrekten Bezeichnung "Betriebe, Dienststellen und diesen nachgeordnete Stel­
len" nur mehr vereinfacht der Ausdruck "Betriebe" gebraucht. 

In der Spalte "Betriebe mit 0 bis 4 Arbeitnehmern" sind auch solche Stellen enthalten, die zwar ständig von Arbeit­
nehmern besucht werden, die aber im Personalstand eines anderen Betriebes geführt sind. Als Beispiel seien etwa die von 
den Omnibuslenkern der Kraftfahrbetriebe der Eisenbahnen bzw. der Österreichischen Post- und Telegraphenverwaltung 
angefahrenen Endpunkte (Außenstellen) der öffentlichen Kraftfahrlinien genannt, die Garagen bzw. Einstellräume für die 
Kraftfahrzeuge sowie die notwendigen Sozialräume für die Arbeitnehmer aufweisen. 

2) Siehe Tafel 2.2. 
3) Siehe ausführliche Tabellen Abschnitt 6. 1 und 6.2. 
4) Im Mai 1 95 2  wurde das Verkehrs-Arbeitsinspektionsgesetz erlassen und bereits im zweiten Halbjahr 1 95 2  die Tä­

tigkeit der Verkehrs-Arbeitsinspektion aufgenommen. 1 95 3  war das erste volle Tätigkeitsjahr. 
5) Diese Fachkenntnisse betreffen vor allem das Führen verschiedener Kranarten bzw. von Staplern. 
6) Acht Verkehrs-Arbeitsinspektoren sind beauftragt, bei den Prüfungen zur Erlangung von Zeugnissen für den 

Nachweis der Fachkenntnisse für das Führen von Kranen und Staplern mitzuwirken. 
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Im B erichtsjahr wurden insgesamt 523  Arbeitnehmer einer derartigen Prüfung, welche die Mitwirkung 
von Verkehrs-Arbeitsinspektoren erforderte, unterzogen und hiebe i  von 2 99 Arbeitnehmern der Nachweis 
der geforderten Fachkenntnisse für das Führen von Staplern und von 224 Arbeitnehmern der Nachweis der 
geforderten Fachkenntnisse für das Führen von Kranen erbracht. 

Weitere sonstige Amtshandlungen wurden zu e inem großen Teil in den B etrieben durch die B eratung 
von Arbeitgebern und Arbeitnehmern in speziel len Angelegenheiten des Arbeitnehmerschutzes geleistet. 
D iese erfolgte zum Teil schon im Planungsstadium im Zusammenhang mit der Errichtung von neuen B etrie­
ben als auch bei größeren Veränderungen oder Erweiterungen bestehender B etriebe. 

2.5 Gesamte Außendiensttätigkeit 

Im Rahmen des Aufgabenbereiches der Verkehrs-Arbeitsinspektion wurde im Berichtsjahr an 1 .808 Ta­
gen Außendienst geleistet; somit wurden je Verkehrs-Arbeitsinspektor rund 106 Außendiensttage aufgewen­
det. Vergleichsweise l iegt dieser Wert höher als in früheren B erichtsjahren. Im Jahre 1 956, dem ersten Jahr, 
in dem auch die Zahl der Außendiensttage im Tätigkeitsbericht der Verkehrs-Arbeitsinspektion aufgenom­
men worden war, entfielen pro Verkehrs-Arbeitsinspektor nur 89,7 Arbeitstage,  an denen Außendienst ver­
sehen wurde. 

Im B erichtsjahr entfielen auf Amtshandlungen am Amtssitz 3 68 bzw. auf Amtshandlungen außerhalb 
des Amtssitzes 1 .440 Tage; als Pro-Kopf-Quote (Bas is :  1 7  Verkehrs-Arbeitsinspektoren) ausgeworfen,  ent­
spricht dies 2 1 ,7 Arbeitstagen für Amtshandlungen am Amtssitz bzw. 84,7 Arbeitstagen für Amtshandlungen 
außerhalb des Amtssitzes. 

1 0  

III-15 der Beilagen XVI. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 11 von 57

www.parlament.gv.at



3 Wahrnehmungen hinsichtlich des Arbeitnehmer­
schutzes 

3 . 1  Unfälle 

3.1.1 Statistische Angaben zum Unfallgeschehen 

Obwohl sich i m  Wirkungskreis der Verkehrs-Arbeitsinspektion die Arbeitnehmerzahl seit dem Jahre 
1 953 um mehr als zwanzig Prozent erhöht hat , ist bezüglich der Zahl der in diesem Zeitraum jährl ich der 
Verkehrs-Arbeitsinspektion zur Kenntnis gebrachten Unfälle eine überwiegend abnehmende Tendenz festzu­
stelIen. E inem seinerzeitigen lahresspitzenwert von über 1 4.000 Unfällen stehen im Berichtsjahr nur 8.273 
Unfälle gegenüber. 

Von diesen.  dem Verkehrs-Arbeitsinspektorat zur Kenntn is gebrachten Unfällen, entfallen fast ein Drit­
tel auf solche, die sich nicht unmittelbar durch Maßnahmen des Arbeitnehmerschutzes verh indern ließen 
bzw. die sich unabhängig vom Betrieb ereignet haben. Dies sind typisch etwa jene Unfäl le, die durch Ele­
mentarereignisse oder Witterungseint 1üsse verursacht wurden bzw. auch jene WegunfälIe .  die sich durch au­
ßergewöhnliche Verkehrsereignisse. wie beispielsweise Zugs- oder AutobuskolIisionen ereigneten. 

Obwohl die Gesamtzahl der Unfälle gegenüber dem Vorjahr gesunken ist, ist die Zahl der Unfälle, die 
sich auf dem Weg zur oder von der Arbeitsstelle ereignet haben. absolut gestiegen und macht derzeit bereits 
rund ein Sechstel aller UnfälIe aus . 

Die Zahl der tödlichen UnfälIe des Berichtsjahres bet rägt 2 7  und ist gegenüber früheren Spitzenwerten. 
z .  B . :  74 im Jahr 1 960. auf weniger als vierzig Prozent gesunken . Fast die Hälfte dieser 27 tödlichen Unfälle, 
nämlich 1 3 .  haben sich nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Betrieb ereignet. AlIein 1 2  dieser 
1 3  tödlichen Unfälle sind Unfälle auf dem Weg zur oder von der Arbeitsstätte .  Solche Unfälle können durch 
Maßnahmen des Arbeitnehmerschutzes kaum bekämpft werden.  

Auch i m  Berichtsjahr war - wie in den Vorjahren - ein Schwerpunkt des UnfalIgeschehens bei den Ei­
senbahnen gelegen.  H ier wieder treten besonders die Gefahren .  die im Gleisbereich gegeben sind, als häufig­
ste Unfallursachen hervor. Dazu zählen auch die Gefahren, die bei unzulässiger Annäherung an ortsfeste 
Anlagen der elektrischen Traktion auftreten können 1 ) . 

Die Folgen von Unfällen im Gleisbereich sind in der Regel schwerwiegende . Ü berhaupt unterscheiden 
sich die Arbeits- und Betriebsverhältnisse im Eisenbahnbetrieb sehr von denen anderer Unternehmen. Den­
noch ist es gelungen. bei den Österreichischen B undesbahnen die Rate der Personalunfälle ebenfalls ent­
scheidend zu senken, sodaß diese im Rahmen e ines gesamteuropäischen Vergleichs durchaus günstig l iegen .  

Die angeführte Senkung der Unfallrate i s t  in  alIen B ereichen. auch bei den Österreichischen B undes­
bahnen. vor al lem auf die gute und planmäßige Zusammenarbeit aller mit der Unfallverhütung befaßten 
SteHen zurückzuführen. wobei auch die Beseitigung technischer Mängel, die Gefahrenquellen bilden. wesent­
lich zur Verminderung der Gefährdung der Arbeitnehmer beigetragen hat . Hiezu sei darauf verwiesen. daß 
i m  Zeitraum von 195(2) bis 1 98 I die Zahl der B etriebsbesichtigungen durch das V erkehrs-Arbeitsinspekto­
rat stark intensiviert worden ist. Damit in Zusammenhang ist im gleichen Zei traum die Zahl der erfolgten 
Beanstandungen. die jeweils auch die Überwachung der B eseitigung festgestellter Mängel beinhaltet, eben­
faHs stark angestiegen .  Obwohl die Inspektionstätigkeit in jeder Weise weiter intensiviert worden ist. spricht 
für die Weiterentwicklung des Arbeitnehmerschutzes in den B etrieben die Tatsache. daß vor al lem in den 
letzten lahren die Zahl der Beanstandungen. die im Durchschnitt pro Inspektion aufgezeigt werden m ußten. 
entscheidend gesunken ist .  

Die richtige Bewältigung der Probleme des Arbeitnehmerschutzes. die auch eine eminente soziale Auf­
gabe darstellt, zeigt sich in der Arbeitszufriedenheit der e inzelnen Arbeitnehmer und allgemein i m  B etriebs­
klima. Maßzahl für die Effizienz aller zum Schutze des Lebens und der G esundheit der Arbeitnehmer getrof­
fenen Maßnahmen ist aber wohl die bereits erwähnte Unfallrate. die als spezifischer Wert e ine  Art "Wir­
kungsgrad des Arbeitnehmerschutzes im B etrieb" angibt. 

Die Unfallrate ist seit lahren im gesamten von der Verkehrs-Arbeitsinspektion betreuten B ereich stän­
dig sinkend. Sie konnte von einem Spitzenwert von 1 03,4 i m  Jahr 1 95 5  auf e inen Wert von 50,7 für das Be­
richtsjahr 1 981 verringert werden (siehe D iagramm auf Seite 1 3). 

1 )  Siehe Bildbeilage . 

2) Neuorganisation des Arbeitnehmerschutzes bei den ÖBR 
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Die Ergebnisse der Tätigkeit des Verkehrs-Arbeitsinspektorates, die vorwiegend präventiven Charakter 
besitzt, finden auch in den in diesem Abschnitt zum Unfallgeschehen des Berichtsjahres angeführten Zahlen­
werten ihren positiven Ausdruck . Dabei darf nur kurz auch auf die menschlichen und sozialen Aspekte die­
ser Tätigkeit und auf die volkswirtschaftliche Bedeutung, die einer zielführenden U nfallverhütung zukommt, 
verwiesen werden. 

Die Tabelle 6.3 des Abschnittes 6 dieses Berichtes enthält hiezu, aufgeschlüsselt für die einzelnen Ver­
kehrsträger, ausführliche statistische Angaben. 

3.1.2 Tödliche Arbeitsunfälle 

In diesem Teilabschnitt werden die wesentlichsten jener Arbeitsunfälle angeführt, die gemäß § 1 7 5  ( 1 )  
ASVG i m  örtlichen, zeitl ichen und ursächl ichen Zusammenhang mit der die Versicherung begründenden Be­
schäftigung stehen. 

Tödliche Arbeitsunfälle im Sinn des § 1 75 (2) ASVG, also zum Beispiel tödliche Unfäl le. die sich auf 
dem Weg zur oder von der Arbeits- oder Ausbildungsstätte ereignet haben, sind in der nachstehenden über­
sicht über die tödlichen Arbeitsunfälle, die sich im Berichtsjahr ereignet haben, nicht enthalten, da sie durch 
Maßnahmen des Arbeitnehmerschutzes kaum h intangehalten werden können. In den statistischen Zusam­
menstellungen im Abschnitt 6 (Tabelle 6 .3)  sind aber alle Unfälle erfaßt. 

Osterreichische Bundesbahnen 

Ein Oberbauarbeiter war in einem Bahnhof mit der Schneefreimachung im Bereich einer Weiche be­
schäftigt. Bei  der Einfahrt eines Zuges wurde er vom Triebfahrzeug erfaßt und erlitt tödliche Verletzungen. 

Ein Signalhelfer wurde, im Bereich e ines Bahnhofes im Gleis gehend. von einem Güterzug erfaßt. zur 
Seite geschleudert und getötet. 

Ein Verschiebcr, der in einem Bahnhof bei Verschubarbeiten als Spitzenverschieber e ingesetzt war, ver­
unglückte, als e in geschobener Verschubteil infolge Schneepressung entgleiste . Der Verschieber kam dabei 
mit dem Kopf unter e inen Radhalter eines umgestürzten Wagens zu l iegen und wurde auf der Stelle getötet. 

E in LKW versuchte unmittelbar vor einem Zug eine Eisenbahnkreuzung zu übersetzen. Es kam zu ei­
nem Zusammenstoß. bei dem der Triebfahrzeugführer des Zuges getötet wurde. 

Ein Bahnhofsbediensteter überschritt zwischen zwei knapp h intereinander stehenden Güterwagen ein 
Bahnhofsgleis. wurde dabei von einer Verschubbewegung überrascht und von einem der bewegten Wagen 
erfaßt. Er wurde zu Boden gedrückt. von beiden Achsen des Wagens überrollt und getötet. 

Ein Wagenmeister stieg unmittelbar vor einem einfahrenden Zug in das Bahnhofsgleis. wurde dabei von 
der Lok des Zuges erfaßt und erlitt tödliche Verletzungen. 

Ein Bahnhelfer, der zum Abnehmen eines Ungültigkeitssignals unterwegs war, ging u nerlaubt in einem 
Streckengleis. Er wurde von einem herankommenden Güterzug trotz Abgabe von Warnsignalen und einer 
eingeleiteten Schnellbremsung erfaßt. überrollt und getötet. 

Ein Versch ieber sprang in einem Bahnhof vor dem Anhalten einer Verschubgarnitur von dieser ab. Da­
bei  geriet er in das Nachbargleis, wo er von einem eben durchfahrenden Zug erfaßt, zur Seite geschleudert 
und getötet wurde . 

Beim Kuppeln eines elektrischen Triebfahrzeuges mit einer Zugsgarnitur mußte infolge eines Fehlers i m  
Heizkabel des Wagens, das Heizkabel des Triebfahrzeuges verwendet werden .  Das fehlerhafte Heizkabel 
wurde ordnungsgemäß in die Blindsteckdose des Wagens e ingesteckt, danach der Stromabnehmer des Trieb­
fahrzeuges angehoben und die Heizung eingeschaltet. Als ein Wagenmeister die Bremsprobe durchführte, 
wurde ihm Mitteilung über die Verwendung des Heizkabels des Triebfahrzeuges und über das fehlerhafte 
Wagenheizkabel gemacht. Unbeobachtet vom Triebfahrzeugführer nahm der Wagenmeister den Stecker des 
fehlerhaften H eizkabels in die Hand und hantierte mit diesem. wobei er mit einem Gegenstand in den Stek­
ker hineinfuhr. Er geriet dadurch in den Stromkreis und starb trotz sofortiger Abschaltung der Heizung und 
erster Hi lfeleistung im Krankenhaus an den Folgen des Elektrounfal les. 

Luftfahrt 

E in Vertragsmechaniker e iner Luftfahrtgesellschaft war im Frachtgutgebäude eines Flughafens mit der 
Kontrolle von Treibgasflaschen beschäftigt, die dort zwischengelagert waren.  B eim unsachgemäßen Hantie­
ren am Verschluß eines der Behälter kam es zu einem explosionsartigen Austritt des verflüssigten Treibga­
ses, durch den das Betätigungsventil des Behälters abgerissen und geschoß artig gegen den Körper des Me­
chanikers geschleudert wurde . Die dadurch verursachten Verletzungen waren tödl ich . 
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Tafel 3: Entwicklung der Unfallrate im Wirkungskreis der Verkehrs-Arbeitsinspektion 
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Der Pilot eines zur Starbekämpfung eingesetzten Flugzeuges streifte i m  Tiefflug mit  seiner Maschine e i­
nen Baum und stieß in dcr Folgc frontal gegen ein Gebäude. Der Pi lot fand dabei den Tod. 

Das Flugzeug eines weiteren. zur Starbekämpfung e ingesetzten Piloten stürzte bei der Verfolgung e ines 
Vogelsehwarmes im Tiefflug ab. Der Pilot wurde beim Absturz getötet. 

In den übrigen. vom Verkehrs-Arbeitsinspektorat zu betreuenden Betrieben wie z. B. Straßenbahnen. 
Seilbahnen. Post- und Telegraphenverwaltung und Schiffahrt.  haben sich im Berichtsjahr keine tödlichen Ar­
beitsunfälle im Sinn des � 17:"i (1 ) ASVG ereignet. 

3.1.3 Bemerkenswerte Unfälle 

Wie auch in den Vorjahren.  müssen als Konsequenz. die sich aus der U nfallstatistik des Berichtsjahres 
ergibt . bei der Besprechung bemerkenswerter Unfallereignisse vor allem wieder U nfälle . die sich im Bereich 
des Eisenbahnbetriebes ereignet haben. behandelt werden. Dabei stehen wieder Unfälle aus dem Bereich der 
Österreichischen Bundesbahnen im Vordergrund. ein U mstand. der sich allein schon aus der Größe d ieses 
Unternehmen> mit 73.2()l) Bediensteten 1)  ergibt. 

Neben dem im Abschnitt 3. 1.2 bereits angeführten tödlichen Elektrounfall seien in der Folge weitere 
typische Unfälle dargestellt .  die sich an Anlagen der ortsfesten elektrischen Traktion erreignet haben. D iese 
Unfälle wiiren alle bci Einhaltung der Bestimmungen de" elektrotechnischen Vorschriftenwerkes vermeidbar 
gewesen .  

Die mangelhafte Freischaltung e iner  Speiseleitung und e ine unzulässige Freigabe einer Arbeitsstelle zur 
Erdung e iner Fahrleitungsanlage waren Voraussetzungen für einen ElektrounfalL der sich beim Einhängen 
einer Erdungsstange e reignete. Dazu kam. daß sich der verunglückte Fahrleitungselektriker unnötiger Weise 
der noch nicht geerdeten Leitung bis auf ca. einen Meter genähert, und auch keine Schutzvorkehrungen ge­
gen einen dann tatsiichlich auftretenden Lichtbogen getroffen hatte .  Er e rl itt dabei Verletzungen im Ges icht. 
die glückl icherweise eine Arbeitsunfähigkeit von nur zwei Tagen zur Folge hatten. 

Eine Fahrleitungspartie war mit Arbeiten an der Lufttrennung eines Bahnhofes beschäftigt. Dabei sollte 
ein an einem Mast befindlicher schadhafter Isolator getauscht werden. Der betreffende Teil der Fahrlei­
tungsanlage war vorher ordnungsgemäß abgeschaltet und geerdet worden . Während der Durchführung der 
Arbeiten wurde in der benachbarten Schaltgruppe ein weiterer schadhafter Isolator bemerkt, wobei überse­
hen wurde,  daß diese benachbarte Schaltgruppe noch unter Spannung stand. Be im Versuch, den schadhaften 
Isolator der benachbarten Schaltgruppe ebenfalls zu tauschen geriet ein auf der Arbeitsbühne des Turmwa­
gens befindlicher Elektriker in den Stromkreis. wurde gegen den Boden der Arbeitsbühne geschleudert und 
erlitt Verbrennungen, die eine Arbeitsunfiihigkeit von sechs Wochen zur Folge hatten. Ein weiterer B e­
diensteter dieser Fahrleitungspartie erl itt dabei durch den entstandenen Lichtbogen eine vorübergehende 
Sehstörung. 

Ein Heizkuppler sollte bei einer in e inem Bahnhof an eine e lektrische Vorheizanlage angeschlossenen 
Zugsgarnitur die Heizleitung trennen. um weitere Wagen anzuschließen . Er unterließ dabei die vorgeschrie­
benen S icherheitsrnaßnahmen und zog das noch stromführende Heizkabel aus der Heizsteckdose des Wa­
gens. Durch den dabei entstehenden Lichtbogen erlitt er Verbrennungen am l inken U nterarm.  

B esonders charakteristisch für den Eisenbahnbetrieb sind ferner Unfälle. die sich im Gefahrenbereich 
der Gle ise ereignen und die leider meist sehr schwere Folgen nach sich ziehen.  Einige dieser Unfälle, die sich 
im Berichtsjahr ereignet haben . seien nachfolgend angeführt 2): 

Ein als Zugsvorbereiter eingeteilter Bediensteter ging auf einem Verschieberbahnsteig zwischen zwei 
Gleisen. Auf e inem dieser Gleise war eben ein Zug angefahren.  als der Bedienstete das andere Gleis über­
queren wollte. Er rutschte aus. schlitterte in Richtung der sich bewegenden Zugsgamitur und geriet dabei 
m it beiden Beinen unter einen der Wagen, wobei ihm der linke Unterschenkel abgetrennt wurde. 

In einem Bahnhof wurden Verschubarbeiten durchgeführt .  Ein Schaffner führte, obwohl er  vom zustän­
digen Verschubleiter nur den eindeutigen Auftrag hatte. e ine heranrollende abgestoßene Wagengruppe m it­
tels Hemmschuh aufzufangen, noch vor dieser Tätigkeit Kuppelarbeiten an einer, am selben Gleis abgestell­
ten Wagengruppe aus. Als er  diese Arbeiten eben beendet hatte und in gebückter Haltung aus dem Gleis 
treten wollte, stieß die heranrollende Wagengruppe gegen d ie stehende Garnitur, wodurch diese in Bewe­
gung gesetzt wurde.  Der Schaffner kam dadurch zum Sturz und geriet unter einen der bewegten Wagen. wo­
bei ihm der linke Unterschenkel teilweise abgetrennt und der rechte Unterschenkel mehrfach gebrochen 
wurde . 

1) Davon 4.2:;H weibliche und 6H.!):; 1 männliche Arbeitnehmer. darunter 11 weibliche und 1 . 5 73 männliche jugend­
liche Arbeitnehmer. 

2) Einschlägige tödliche Unfälle siche Abschnitt 3.1.::!. 
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Ein Weichen aufseher nahm die Gelegenheit wahr, während e iner Verschubbewegung in einem Bahnhof 
auf dem Trittbrett e ines Triebfahrzeuges mitzufahren. Er beugte sich dabei unvorsichtig weit vom Triebfahr­
zeug weg, sodaß er beim Vorbeifahren mit dem Kopf gegen e inen Signalmast stieß. Er wurde vom Trieb­
fahrzeug abgestreift und stürzte auf den Bahnsteig. Da er zum Zeitpunkt des Unfalles keinen Schutzhelm 
trug, erlitt er nehen anderen Verlevungen eine Schädelprellung und war mehr als sechs Wochen arbeitsun­
fähig. 

Im Bereich Jer �tral.knb�lhnen IllUJ.\ al, eine besondere betriebsspezifische Gefahrenquelle der elektri­
sche Strom beachtet werden. [)�lhel i,t zu bemerken, daß die oft sehr schweren Verletzungen bei S tromunfäl­
len meist Verbrennungen ,ind . hüufig aher auch erst ab Sekundärfolge dadurch entstehen, daß der Betrof­
fene von der UnfallsteIle weg oder /u Boden geschleudert wird. 

In  der Zentralwerkstätte Clne, Straßenhahn betriehes unterließ es ein Maschinenschlosser vor Beginn von 
I nstandsetzungsarbeiten eine Masch ine spannungsfrei LU schalten .  Bei Durchführung der Arheiten herührte 
er spannungführende Anlagente ile und wurde /u Boden geschleudert. Neben Brandwunden an der Hand er­
litt er beim Sturz einen Knöchelhruch . 

Im Zuge der Behehung eines Schadens an der Fernsteuerungsanlage in einem Unterwerk ei nes Stlalkn­
bahnbetriebes wollte ein Elektriker ein ZündschütL untersuchen. Er henützte dazu einen Schrauhelweher. 
Da die Anlage unter Spannung stand. bildete sich ab Folge e ines Kurzschlusses ein Lichthogen aus. durch 
den der Elektriker Brandwunden an Göicht und ��Iiinden erlitt. die eine Jreimonatige Arheihun l il hlgkc l t 
bedingten .  

Weitere Unfälle. d ie  infolge der Unfallursache h/w. des Unfallherganges betriebsspezifisch helllclkl'll' 

wert sind. hahen sich bei der Österreichischen Post- und Telegraphemerwaltung ereignet: 

Bei Arbeiten mit einer elektrischen Bohrmaschine. die VOll einer Leiter aus durchgeführt wurdl'n. \ l'l 

hängte sich das Anschlußkabel Jer Handbohrmaschinc. Der Bedienstete stieg /Ur Behebung des HiIllkllll"," 

jedoch nicht von der Leiter. sondcrn versuchte durch schleudernde Bewegungen das Kabel zu ent � Irrcn. 

Dabei schaltete er durch eine unbeabsichtigte Bewegung die Bohrmasch ine ein und fügte .. ich eille' Ill'k 

Wunde am Bein zu. 

Ein Bautrupparbeiter war am Dachhoden e ines Privathauses mit dem Verlegen eines Luftkabei, bc­
schäftigt. Bei Durchführung d ieser Arbeiten kam er mit dem Metallmantel des Installationsrohres einer au f 
dem Dachboden verlegten Elektrole itung in B erührung. Da dieser Metallmantel infolge eines Isolation,teh­
lers in der Elektroleitung unter Spannung stand, geriet der Bedienstete dabei in den Stromkreis. Nehen ei­
nem starken Elektroschock erlitt er dabei eine Platzwunde am Kopf. da er als Folge des Elektrounfalles mit 
dem Kopf gegen einen Balken der Dachkonstruktion geschleudert wurde und entgegen den geltenden Vor­
schriften bei Durchführung dieser Arbeiten keinen Schutzhelm trug. 

Ein weiterer bemerkenswerter Unfall ereignete sich auf einem Großpostamt. E in Bediensteter versuchte 
e inen Paketstau auf einem Förderband zu beseitigen und bestieg zu diesem Zweck , die geltenden Vorschrif­
ten außer Acht lassend, Jas Förderband,  ohne es vorher stillzusetzen. Er wurde von den Förderrollen erfaßt 
und erlitt schwere Quebchungen an Unter- und Oberschenkel. 

3.2 Berufskrankheiten 

Im Berichtsjahr wurden innerhalb des Wirkungskreises der Verkehrs-Arbeitsinspektion 43 Anzeigen 
über Berufskrankheiten erstattet .  So wie in den Vorjahren weisen die der Aufsicht der Verkehrs-Arbeits in­
spektion unterliegenden Unternehmen - verglichen mit anderen Berufssparten - e ine als sehr günstig zu be­
zeichnende Zahl der ärztlich angezeigten Berufskrankheiten auf. 

31 ärztl iche Anzeigen über eine B erufskrankheit betrafen bei den Österreichischen Bundesbahnen in 
23 Fällen Lärmschädigungen, in fünf Fällen Hauterkrankungen, in zwei Fällen Erkrankungen durch Erschüt­
terung bei der Arbeit mit Preßluftwerkzeugen und in e inem Fall eine Bleierkrankung. Ferner wurden noch 
sieben Lärmschädigungen angezeigt, von denen sechs auf Straßenbahnunternehmungen und eine auf ein Pri­
vatbahnunternehmen entfielen .  Drei weitere Anzeigen betrafen Hauterkrankungen. wovon zwei bei Be­
diensteten der Schiffahrt und e ine bei einem Bediensteten e iner Haupt- und N ebenbahn im Privatbetrieb 
auftraten .  Eine Anzeige über eine Staublungenerkrankung betraf einen Bediensteten eines Straßenbahnun­
ternehmens, eine weitere Anzeige über Drucklähmung der Nerven e inen Privatbahnbediensteten .  

3.3 Gesundheitliche Eignung von Arbeitnehmern für bestimmte Tätigkeiten 

Im Jahr 1981 gingen dem Arzt beim Verkehrs-Arbeitsinspektorat insgesamt 3.807 Befundausfertigungen 
über ärztliche Untersuchungen von Arbeitnehmern zu. die auf Grund der Verordnung über die gesundheitli­
che Eignung von Arbeitnehmern für bestimmte Tätigkeiten bzw. auf Grund der Strahlenschutzverordnung 
von hiezu ermächtigten Ärzten durchgeführt worden sind. 
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Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Anzahl der untersuchten Arheitnehmer aufgeschlüsselt nach der 
Art der jeweiligen gesundheitsschädlichen Einwirkung: 

Chemisch toxische Arheitsstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.567 
Lärm . . . . . . . . .  . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . . .  . . . .  . . 2.)4 
Den Organismus hesonders helastende Hitze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Ionisierende Strahlen hei nichtmedil.iniseher Anwendung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ::: 
Die Zahl der untersuchten Arbeitnehmer verte ilt sich �lUf die nachstehend angeführten Verkehrszweige 

im Wirkungskreis der Verkehrs-Arbeitsinspektion wie folgt:  

Eisenhahnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 .397 
Österreichische Post- und Telegraphem'erwaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.357 
Schi ffahrt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ::: . 

Luftfc..lhrt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 5 1  

3.4 Beanstandungen 

I m  Jahr I lJl-: I m ußten Verkehrs-Arhe itsinspektoren in lJ. 1 67 Fällen Ühertretungen von Arheitnehmer­
schutzvorschriften heanstanden . Diese Beanstandungen hahen fast alle technische oder arbeitshygienische 
Arbeitnehmerschutzvorschriften hetroffen .  Nur in 1 3  Fällen sind Ühertn:tungen von Vorschriften des Ver­
wendungsschutzes heanstandet worden .  

Bedeutend größere Aussagekraft als die ahsolute Zahl der im Berichtsjahr erfolgten Beanstandungen , 
die ja unter anderem auch von der Zahl der Inspektionen, die durchgeführt werden konnten, abhängt, besitzt 
die Zahl der durchschnitt lich pro Inspektion erfolgten Beanstandungen. Die Zahl der durchschnittlich pro In­
spektion erfolgten Beanstandungen wurde im Laufe der mehr als ein Vierteljahrhundert umfassenden Tätig­
keit der Verkehrs-Arheitsinspektion mehr ab halhiert. Der dieshelügliche Wert lag im Jahr 1 953 über vier, 
im Jahr IlJ81  l iegt er bereits unter zwe i .  Dazu sei angeführt, daß im gleichen Zeitraum die Tätigkeit 
der Verkehrs-Arbeitsinspektoren nicht nur quantitativ sondern auch qualitativ ständig weiter entwickelt und 
gesteigert worden ist .  Diese Tatsache heinhaltet daher auch e ine Aussage über die wesentliche Verbesserung 
des Arheitnehmerschutzes auf allen Gehieten im gesamten Wirkungskreis der Verkehrs-Arheitsinspektion. 

Die Angahen üher Art und jeweilige Anzahl der Beanstandungen bei den einzelnen Verkehrszweigen 
können der Tahelle h . ::: (im Abschnitt h des Berichh) entnommen werden .  

3.5 MaHnahmen zur Verhütung von lJnfällen und Berufskrankheiten 

Die aus Unfällen gewonnenen Erfahrungen lind die Ergehnisse kritischer Analysen von Arbeitsvorgän­
gen sowie die Beurteilung von Betriebsmitteln und Arheitsstoffen waren wieder vielfältige Ansatzpunkte für 
die verschiedensten Maßnahmen zum Schutz der Arbeitnehmer in den Betrieben und haben vor allem auch 
Anlaß für Verbesserungen und Veränderungen an Betriebsmitteln und Betriehseinrichtungen geboten.  Unter 
den letztgenannten Veränderungen sind im BerichtSjahr besonders Maßnahmen zur Verminderung des 
Lärmpegels in den Betrieben hervorzuheben . 

Wie im Vorjahr lag ein Schwerpunkt der Bekämpfung von Personalunfällen auch im Berichts jahr wieder 
bei der Verhütung von Unfällen. die sich bei Durchführung von Arbeiten an oder in unmittelbarer Nähe von 
Gleisen ereignen.  

Weiter ist  auch auf die besondere Bede utung 7 U  verweisen, die dem Tragen von Schutz-(Arbe its-)Klei­
dern und der Benützung von Schutzausrüstungen sowie der Ordnung und Sauherkeit am Arbeitsplatz beige­
messen werden m uß.  

Einen weiteren Schwerpunkt der Maßnahmen zur Verhütung von Unfällen hahen bei den Österreich i ­
sehen Bundesbahnen im Berichtsjahr die  . . Internationalen Eisenbahner-Arbeitsschutzwochen 1 91-: I "  gebildet, 
deren ThemensteI lungen in erster Linie au f die Erhöhung der Arbeitssicherheit bei der Durchführung von 
Werkstätten- und Bauarbeiten sowie beim Cmgang mit Maschinen , Werkzeugen und Geräten ausgerichtet 
waren .  

Den Anstrengungen auf  dem Gehiet des Arheitnehmerschut7es dienen be i  den verschiedenen Unter­
nehmen im Wirkungskreis der Verkehrs-Arbeitsinspektion auch zum Teil sehr umfangreiche periodische 
Veröffentl ichungen. Von diesen seien das "Nachrichten blatt der Generaldirektion der Österreichischen Bun­
desbahnen"'  , das Informationsblatt der Betriebsdirektion der Österreichischen Bundesbahnen "Der Betrieb" 
sowie die " Postrundschau" . herausgegeben von der Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwal­
tung, angeführt, welche ständig dem Arbeitnehm crsehutz entsprechenden Raum geben.  Von den zahlreichen 
Publikationen der Unfallverhütungsdienste der SOLialversicherungsträger seien stellvertretend für andere das 
"Mitteilungsblatt der Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen" und die Zeitschrift "BS" der 
Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt erwiihnt. 
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Neuauflage der EL 52 
(Elektrobetriebsvorschrift) 
mit 1. Jänner 1981 
Die wichtigsten Neuerungen 
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ARBIITNIHMIR 
SCHUTZ 

Jahreszeitl ich 
bedingte 
U nfal lgefahren 

Rund 1 200 Kollegen haben Im vergangl 
nen Jahr einen Unfall auf Dlenstwegel 
am Weg zum oder vom Dienst erlitten. 

Nun steht die schlechte Jahreszeit wh 
der knapp bevor, In der solche We! 
unfälle wesentlich häufiger zu verzeichne 
sind als sonst. Zelt also, sich darüber GI 
danken zu machen, wie man sich am bl 
sten vor solchen - vermeidbaren - Ur 
fällen schützt und wie man sich den bl  
sonderen Gegebenheiten während dE  
Wintermonate am zweckmäßigsten anpaß 

Grundsätzlich braucht man In dE 
schlechten Jahreszeit für alle Wegstrecke 
länger als In der schönen. Das muß ma 
unbedingt stets einkalkulieren, egal 0 
man als Fußgänger, als Kraftfahrer OdE 
mit einem öffentlichen Verkehrsmittel ur 
terwegs Ist. 

Bel Dunkelheit und Nässe steigt für de 
Fußgänger das Risiko, einen Verkehn 
unfall zu erleiden, auf das Zehnfache. Des 
halb sollten Fußgänger bel Dunkelhe 
helle Kleidungsstücke tragen und mög 
lichst reflektierende Accessoires, wie z. E 
Reflektor-Anhänger, verwenden; und: feste 
Schuhwerk mit entsprechender ProfllsohJ. 
kann so manchen "Ausrutscher" und damll 
so manche Verletzung verhindern. 

Für den K!aftfahrer wieder steigt da 
Unfall risiko, das der längere Brems/we! 
und die erhöhte Schleudergefahr, bedlng 
durch Nässe, Laub, SChmutz, Schnee uni 
Eisglätte, bilden, beträchtlich an. Nebe 
verzerrt die Entfernungen; Hindernissl 
sind In Wirklichkeit näher als man 511 
unter diesen Umständen wahrnimmt. Man 
che Kraftfahrer versuchen .daher Instlnkth 
diese widrigen witterungsbedingten Um 
stände rasch hinter sich zu bringen uni 
fahren deshalb oftmals zu schnell. Im In  

in der "schlechten" Jahreszeit. Stel 
len auch Sie sich rechtzeitig auf die un 
günstigen Witterungsbedingungen ein 
Dann helfen Sie mit, die Zahl der Weg 
unfälle zu senken, vor allem aber dlenel 
Sie damit Ihrer eigenen Gesundheit. 
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E in weiterer Schwerpunkt des U nfallgeschehens im Wirkungskreis der Verkehrs-Arbeitsinspektion hat 
sich, so wie in den Vorjahren,  auch im Berichtsjahr bei jenen Unfäl len gezeigt, die sich nicht in unmittelba­
rem Zusammenhang mit betrieblichen Tätigkeiten bzw. unabhängig vom Betrieb ereignet haben. Auf diese 
Gruppe entfallen fast ein Drittel aller U nfälle und fast d ie Hälfte der tödlichen Unfälle des Berichtsjahres. 
Allein auf dem Weg zur oder von der Arbeitsstätte haben sich im Berichtsjahr 1 . 374 Unfälle ereignet. 1 2  
dieser  Unfälle waren tödliche Unfälle.  

Möglichkeiten, zur Erhöhung der Sicherheit auf dem Weg zur oder von der Arbeitsstätte durch Maß­
nahmen des Arbeitnehmerschutzes beizutragen, sind leider nur in geringem Umfang gegeben . Eine dieser 
wenigen Möglichkeiten i st ,  bestehende Gefahren z .  B. im Straßenverkehr aufzuzeigen und darauf hinzuarbei­
ten, daß die Arbeitnehmer sich auch außerhalb der Betriebe sicherheitsbewußt verhalten. 
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4 Zusammenstellung der gesetzlichen Vorschriften 
und internationalen übereinkommen sowie von Richtlinien und Grundsätzen, die für den Verkehrs-Arbeits­

inspektionsdienst von Bedeutung sind, nach dem Stand vom 1. Jänner 1 982 

V e r  ke h r s - A r h e i  t s i  n s p e  k t i  o n  

Bundesgesetz vom 2 0 .  Mai I lI5 2 .  B G B I .  N T .  lIlI .  über die Verkehrs-Arheitsinspektion ( Verkehrs-Ar­
heitsinspektionsgesetz - Verkehrs-ArhIG ).  in der Fassung der Bundesgesetze vom 1 3 .  März 1 95 7 ,  

BGBI .  NT .  8 0 .  vom 3 0 .  Mai 1 97 2 .  BGBI .  NT .  234  und vom I lJ. März IlJ8 1 ,  BGBI .  Nr.  1 74 (Seeschiffahrtsge­
setz ) .  

Bundesgesctz vom 5 .  Feber I lI74. BGBI . NT.  1 43 .  über d ie  Arbeitsinspektion (Arbeitsinspektionsgesetz 
I lJ7 4  - ArhlG 1 974 ) . 

Verordnung vom 1 8 . :vlai I lI50 .  BG BI. NT. 80. über die A ufsiehtshezirke der Arbeitsinspektion. in der 
Fassung der Verordnungen vom 1 5 . Mir,.: I lI54.  BGBI . NT. 5 r. .  vom 1 6 . Novemher 1 95 4 ,  BGBI. Nr .  2 56, 

vom 1 2 .  Mai I lJ5 r. .  BGBI. Nr .  1 0 7  und vom 1 8 . Dezember 1 lJ70. BGBI. Nr.  422 .  

Bundesgesetz vom 2 3 .  MarI. IlJ 7 7 .  BGBI .  Nr. I r.4 .  über  den Sch utz des Lebens und der  Gesundheit der 
in Dienststellen des B undes hesehäftigten Bcdiensteten ( B undeshediensteten-Schutzgesetz - BSG) ,  in der 
Fassung des Bundesverfassungsgeseues vom 2. Juni I lI7 7 .  BGBI.  NT. 3 2 3 .  

Bundesgesetz vom 1 1 . April I lJ 7 5 .  BGBI. NT .  2 5 9 .  über den Berghau und  über die Änderung der  Ge­
werbeordnung I lJ 73 ( BerggesetL 1 975 ) .  in der Fassung des Bundesgesetzes vom 1 .  Feber I lJ7 8 ,  

BGB I .  NT .  1 24 .  

Bundesgesetz vom 2 .  Juni I lI4 8 .  BGß! . Nr .  1 40 .  betreffend d ie  Grundsatze für d ie  Regelung des Ar­
heitsrechtes in der Land- und Forstwirtschaft ( Landarbeitsgesetz ) ,  in der Fassung der Bundesgesetze 
BGBL Nr. 2 7 lJ/ I lI 5 7 .  92/ l lJ5lJ.  24 I ! I  960. lJ7 / l lJ6 1 .  1 0 1 l lJ6 2 .  I lJ4 / 1 lJ64, 2 38/ 1 lJ65 .  2 65 / 1 96 7 ,  2 8 3 / 1 968,  

463/ 1 lJ69. 2 3 lJ/ l lJ7 1 .  3 1 8 / 1 lJ 7 1 .  333197 1 .  45 7/ l lJ 7.f . 782/ l lJ74.  360/ l lJ7 5 .  392/ l lJ76.  342/ 1 97 8 .  5 1 91 1 97 8 ,  

449/ 1 9RO und BGBI .  NT .  3 5 5 ! l lJ8 1  sowie der  Kundmachung BGBI . NT .  4 7/ 1 lJ 7 lJ  und d ie  h iezu erlassenen 
Landarheitsordnungen. 

Bundesverfassungsgesel! vom 2. J uni I lJ4 8 .  BGBI .  Nr. 1 3 l1. hetreffend die Zuständigkeit des Bundes auf 
dem Gebiete des Arbeiterrechtes sowie des Arbeiter- und Angestel l tenschutzes und der Berufsvertretung. 

Bundesgesetz vom 1 0. Juli 1 lJ63 .  BGBI.  Nr.  2 04 .  übcr mil itärische Sperrgehiete. 

Technischer und arbeitshygieni�cher Arbeitnehmerschutz 

A n s t r e i c h e r - .  L a c k i e r e r - u n d  :v1 a l e r a r h e i t e n  

Verordnung vom 8 .  Marz I lJ2 3 ,  BGBI.  NT .  1 86 .  womi t  Vorschriften zum Schutze des Lehens und der 
Gesundheit der in gewerblichen Betrieben mit Anstreicher- . Lackierer- und M alerarbeiten beschäftigten Per­
sonen erlassen werden.  in der Fassung der Verordnungen vom 1 4 . Dezember 1 9 7 3 .  BGBI . NT. 3 lJ / 1 974,  und 
vom 29. November 1 97 6 .  BGB\. NT.  696. 

A r b e  i t n e h m e  r s c h  u t z g e , e  tz 

Bundesgesetz vom 3 0 .  Mai 1 97 2 ,  BGBI. N T. 2 3 4 .  über den Schutz des Lehens, der Gesundheit und der 
Sittl ichkeit der Arbeitnehmer (Arbeitnehmerschutzgesetz), in der Fassung der Bundesgesetze vom 5 .  Feber 
I lJ74. BGBI. NT. 1 44 und vom 2. J ul i  1 9R L BGB\ .  Nr. 3 5 4 .  

Du reh fü h ru ngs \ o r s c h  r i  f ten z u m  A rb e  i t ne h m e  r s c h  u t zge s e t z  

Verordnung vom lJ. Feber IlJ73 . BGBI.  NT .  8 2 .  üher die Gesc häftsordn ung der 
Arbeitne hmersc hu tzkomm ission . 

Verordnung vom 3 0 .  April 1 97 3 .  BGB\ .  Nr .  2 5 3 .  über Einrichtungen in den Betrieben für die D urch­
führung des Arheitnehmerschutzes. 

Verordnung vom 2 5 .  Juli I lJ 7 3 .  BGB\ .  NT. 50 ! .  über den Schutz des Lehens und der Gesundheit der 
Arbeitnehmer bei Arbeiten in Druckluft sowie bei  Taucherarbeiten ( Druckluft- und Taucherarbeiten-Ver­
ordnung) . 
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Verordnung vom 2 5 .  J ul i  1 97 3 ,  BGB\ .  Nr .  502.  über die Verbindl icherklärung e iner ÖNORM für Si­
cherheitsgürtel und Zubehör. 

Verordnung vom 14. Dezember 1 97 3 ,  BGB\ .  Nr. 391 1974,  über die ge,undheit l iche E ignung von Ar­
beitnehmern für hestimmte Tätigkeiten. 

Verordnung vom 6 .  J uni 1 97 5 ,  BGB!. Nr.  44 L über den Nachweis der Fachkenntnisse für bestimmte 
Arbeiten.  

Verordnung vom 20. Feber 1 976,  BGB\ .  Nr .  1 1 6, ü ber die 8etriebsbewil l igung nach dem Arbeitnehmer­
schutzgesetz. 

Verordnung vom 20. Feber 1 97 6 .  8GB!.  Nr. 1 1 7 ,  über die Verbindlicherklärung von ÖNORMEN für 
Bolzensetzgeräte. 

Verordnung vom 29. November 1 9 7 6 .  BG 8 1 .  Nr. 696, über Beschäftigungsverbote und -beschränkungen 
für weibliche Arbeitnehmer. 

Verordnung vom 24 . Oktober 1 97 H ,  BGBI .  Nr. 5 5R ,  über Ausstattung und Betriebsweise von gewerbli­
chen Betriebsanlagen zum Betrieb von Flüssiggas-Tankstellen ( Flüssiggas-Tan kstellen-Verordnung) .  

Verordnung vom 2 4 .  September 1 9R L B G B \ .  N r .  5 0 5 ,  über d i e  Verbindlicherklärung von ÖNORMEN 
über B auvorschriften für Krane und Windwerke sowie über Betriebs- und Wartungsvorschriften für Krane. 

Verordnung vom 24.  September 1 9H L BGB\ . Nr .  506, über die Verbindl icherklärung einer  ÖNORM für 
die Verwendung künstlicher Schleifkörper. 

A r h e  i t n  e h m e  r s c h  u t z k o  m m i ss i o n  

Verordnung vom 9 .  Feber 1 973 .  8GB\ . Nr.  R 2 ,  über die Geschäftsordnung der Arbeitnehmerschutz­
kommission. 

A r b e i t s s t o ffe , g e s u n d h e i t s s c h ä d l i c h e  o d e r  fe u e r g e fii h r l i c h e  

Gesetz vom 2 5 .  März 1 939,  GBIÖ. Nr .  4 19 ,  üher gesundheitsschädliche oder feuergefährl iche Arbeit,­
stoffe . 

A r s e n  

Verordnung vom 30.  Jänner 1 94 5 .  deutsches RGBI . I S .  3 L über das Verbot der Verwendung von Ar­
sen und arsenhait igen Stoffen in  Reinigungsmitteln. 

A u fz ü g e  

Verordnung vom 1 5 .  Juni 1 94 3 ,  RMinBI . S .  46, über die E inrichtung und den Betrieb von Aufzügen, in 
der Fassung der Berichtigung vom 16. August 1943 . RMinßI .  S. H 1 .  

A z e t y l e n  

Verordnung vom 20.  Dezember 1 950,  B G  BI . Nr .  7 51 1 95 L über die gewerbsmäßige Lagerung und Zer­
kleinerung von Karbid und über die Erzeugung und Verwendung von Azetylen ( Azetylenverordn ung), in der 
Fassung der Gewerbeordnung 1 97 3 ,  8GBl . Nr. 50! l 974, und der Verordnung vom 29. November 1976,  
BGB\ .  Nr.  696, sowie der Kundmachung vom 7 .  Miirz 1 95 H .  BGBI.  Nr .  70.  

B a u a r b e i t e n  

Verordnung vom 1 0 .  November 1 9 54 ,  BGBI.  Nr.  2 6 7 , über Vorschriften zum Schutze des Lebens und 
der Gesundheit von Dienstnehmern bei Ausfü hrung von Bauarheiten, Bauneben- und Bauhilfsarbeiten, in 
der Fassung der Verordnungen vom 2 5 .  Juli  1 9 7 3 ,  BGBI .  Nr .  50 l ,  und vom 14. Dezember 1 9 7 3 ,  BGBI.  
Nr .  39/ 1 9 74 .  

B e n z o l  

Verordnung vom 2 R .  März 1 934, BGBI.  I Nr. 205,  über den Schutz des Lebens und der Gesundheit der 
Arbeitnehmer in gewerblichen Betrieben, in denen Benzol ,  Toluol . Xylol .  Trichloräthylen, Tetrachloräthan, 
Tetrachlorkohlenstoff oder Schwefelkohlenstoff erzeugt oder verwendet wird ( Benzolverordnung),  in  der 
Fassung der Verordnungen vom 14.  Dezember 1 973 ,  BGBI . Nr.  39/ 1 974,  und vom 2 9 .  November 1 976,  
BGB\.  Nr.  696. 
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B e s c h ii f t i g u n g s v e r b o t e  u n d  - h e s c h r ä n k u n ge n  

Verordnung vom 29 .  Novemher 1 97 6 .  B G  BI. N r .  696. über Beschiiftigungsverhote und -beschränkungen 
für weihliehe Arheitnehmer. 

Anhang zum Bundesgesetz vom l .  J uli 1 9.+ 8 .  BGBI. Nr.  1 .+6. üher die ßeschiiftigung von Kindern und 
Jugendlichen. in der Fassung der Vcrordnung vom 25. Oktober 1 95 .+ .  BGBI . Nr. 258 .  

Vcrordnung \Om 2 .  Oktober 1 98 1 . BGBI . Nr.  5 2 7 .  über d ie  Beschäftigungsvcrbote und -beschränkun­
gen für J ugendliche. 

B c  t r i e b s b e w i  l I  i gu n g  

Verordnung vom 2 0 .  Feber 1976.  B G B I .  N r .  1 1 6 .  über die Betriebsbcwil l igung nach dem Arbeitnehmer­
schutzgesetz. 

B l e i - u n d  Z i n k h ü t t e n  

Verordnung vom 8 .  März 1 92 3 .  BG BI .  Nr. 1 83 .  womit Vorschriften zum Schutze des Lebens und der 
Gesundheit der in den der Gewerbeordnung unterliegenden B1ei- und Zinkhütlen und Zinkweißfabriken be­
schäft igten Personen erlassen werden.  in der Fassung der Verordnungen vom 1 4 . Dezember 1 973 .  BGB! . 
Nr. 39/ 197-+.  und vom 29 .  Novemher 1 97 6. BGB! .  Nr.  696. 

B 11.' i w a  re  ne r l e  u g  u n g  

Verordnung vom 8 .  Miirz 1 92 3 .  BGBI .  Nr. 1 8 4 .  womit Vorschriften zum Sch utze des Lcbens und der 
Gesundheit der in gewerblichen Betrieben zur Erzeugung von Ble iverbindungen. B leilegierungen und Blei­
waren beschäftigten Pcrsonen erlassen werden. in dcr Fassung der Verordnungen vom 14 .  Dezember 1 973 .  
BGBI . Nr .  39/ 1 974. und  vom 2 9 .  November 1 97 6 .  BGBI .  Nr .  696. 

B o l z e n s e t z g e r ä t e  

Verordnung vom 20.  Feber 1 97 6 .  8G81.  Nr.  1 1 7 .  über dic Verbindlicherklärung von ÖNORMEN für 
Bolzensetzgeräte . 

B r e n n b a r e  F l ü s s i g k e i t e n ; M i n e r a l ö l  

Verordnung vom 7 .  Feher 1930.  BGB! .  l'\r .  4 9  hetreffend grundsätzl iche Bestimmungen über die Lage­
rung von brennbaren Flüssigkeiten in gewerblichen Betriebsanlagen.  in der Fassung der Verordnung vom 
30. März 1 966. 8GBI . Nr. 5 2 .  

Verordnung vom 2 3 .  Jänner 1 9 0 1 .  RGBI. Nr.  1 2 . betreffcnd den Verkehr mit Mineralölen. i n  der Fas­
sung der Verordnung vom 24 .  August 19 1 2. RGBI . Nr .  1 7 9 .  

Verordnung vom 2 1 .  März 1 97 5 .  8GBI .  Nr .  24 1 .  über  das  Verwenden von Doppelwandbehältern aus 
Stahl zur Lagerung von brennbaren FIü" igkeiten in gewerblichen Betriebsanlagen . 

B u c h d r u c k e r e i  a r h e  i t e n  

Verordnung vom 8 .  Miirz 1 92 3 .  ß(' ß I .  Nr.  1 85 .  womit Vorschriften zum Schutze des Lebens und der 
Gesundheit der in gewcrblichen Betrieben mit Buch- und Steindruckerei- sowie Schriftgießereiarbeiten be­
sehiiftigten Personen erlassen werden.  in der Fassung der Verordnungen vom 1 4 .  Dezcmber 1 973 .  
BGBI .  Nr .  39/ 1974.  und vom 2 9 .  November 1 9 76.  BGBI .  Nr .  690. 

B u n d e s  b e d i  c n s t e t  e n s c h  u tz 

Bundesgesetz vom 23. März 197 7 .  BGBI . Nr. 1 64 .  über den Schutz des Lebens und der Gesundheit der 
in Dienststellen des Bundes beschäftigten Bediensteten ( B un desbcdiensteten-Schutzgesetz - BSG). in der 
Fassung des B undesverfassungsgesetzes \ om 2. Juni 1 9 7 7 .  BGBI. Nr.  3 2 3 .  

Verordnung vom 1 3 .  Dezember 1 97 7 .  BGB! .  Nr .  680. betreffend allgemeine Regelungen des  Bundes­
bedienstetenschutzes - Allgemeine Bundesbediensteten-Schutzverordnung (ABSV) . 

D a m p f k e s s e l  

Artikcl 4 8  des B undesgesetzes vom 2 1 .  Jul i  1 925 .  8GB! .  Nr .  277 ,  über die Vereinfachung der Verwal­
tungsgesetze und sonstige Maßnahmen /ur Entlastung der Verwaltungsbehördcn ( Vcrwaltungsentlastungsge­
sct.r - V. E. G . ) .  in der Fassung des Bundesgesetzes vom 2 I .  Jänner 1 9.+8. BG B I .  Nr .  55 .  

Bundesgesetz vom 2 1 .  J :inner 1 9.+8 .  BG BI . Nr .  5 5 .  über d ie  Aufhebung von  Rechtsvorschriften des 
Deutschen Reiches auf dem Gebiete des Dampfkesselwescns. 
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Verordnung vom 1 7. April 1 94R, BGBI.  Nr . 83, betreffend Dampfkessel, D ampfgefäße,  Druckbehälter 
und Wärmekraftmaschinen (Dampfkesselverordnung - DKV),  in der Fassung der Verordnungen vom 2 .  
April 1 957,  B G B I .  Nr .  94, vom 22.  September 1 97 2 .  B G B I .  N r .  396, vom 7. Mai 1 974,  B G B I .  N r. 3 i D .  vom 
27. November 1 9 7 5 .  BGBI.  Nr.  626. vom 1 1. November 1 9 76.  BGBI .  Nr. 657 .  vom 30. November 1 97 7 .  
BGBI .  Nr.  596 .  vom 27 .  Jänner 19R I .  BGBI . Nr .  1 3 2  und vom 24. Mari 1 9R I. BGBI . Nr .  I R ! .  

Verordnung vom 29. Septemher 1 949.  BGBI . Nr. 264. hetreffend Werkstoff- und BauvOfschri ften für 
die Herstellung von Dampfkesseln (W. B. V. ) ,  in der Fassung der Verordnungen vom 24. Septemher 1 97 3 .  
BGB! .  Nr .  5 24,  vom 1 0. Jänner 1 97 7 .  BGBI .  Nr.  3 9 .  vom 2 .  Septemher 1 97 7 .  BGBI .  Nr .  4R I .  und vom 1 9. 
Dezember 1 978, BG B ! .  Nr.  67 ! l 979.  sowie der Kundmachung (Druckfehle rberichtigungl vom 5 .  April 1 950.  
BGBI. Nr. 103. 

B undesgesetz vom 2 7. Novemher 1 9RO. BGBI .  N r. 5 5 9 .  über die Begrenzung der Emission von Dampf­
kesselanlagen (Dampfkessel-Emissionsgesctz - DKEG).  

Di  e n s t n eh m e r s c h  u t z v e r o  r d  n u n g .  A l l g e m e i  n e 

Verordnung vom 10. November 1 9 5 1 ,  BGB! .  Nr.  265 .  über allgemeine Vorschriften zum Schutze des 
Lebens und der Gesundheit der Dienstnehmer (Allgemeine Dienstnehmerschutzverordnung). in der Fassung 
der Verordnungen vom 29. DClember 1 96 1 .  BGBI .  Nr. 3 2 1 1 962. vom 1 4. Dezember 1 9 73. BGB! . 
Nr.  391 1 974. vom 20. Feber 1 9 76, BGBI.  Nr. 1 1 7, und vom 29. No\ ember 1 97 6 ,  BGBI .  Nr.  696. sowie der 
Kundmachung vom 9.  Feber 1965, BGBI. Nr.  3 1. 

Verordnung vom 1 3 . Dezember 1 97 7 .  BGBI .  Nr. 6RO. betreffend allgemeine Regelungen des Bundesbe­
dienstetenschu tzes - A Ilgeme ine Bundes bediensteten - Sch u tzverordnung (A B SV) .  

D ru c k l u ft 

Verordnung vom 2 5. Juli 1 9 73 .  BGBI.  Nr. SO l ,  über den Schutz des Lebens und der Gesundheit der 
Arbeitnehmer bei Arbeiten in Druckluft sowie bei Taucherarbeiten (Druckluft- und Taucherarbeiten-Ve("­
ordnung). 

D u rc h fü h r u n g  d e s  A r b e i t n e h m e r s c h u t z e s  

Verordnung vom 30. April 1 973 .  BGBI .  Nr. 253.  über E inrichtungen in den Betriehen für die Durch­
führung des Arbeitnehmerschutzes. 

E i s e n - u n d  S t a h l h ü t t e n  

Verordnung vom 3 1 . März 1 95 5 .  BGBI.  Nr .  1 22 ,  über den Schutz des Lebens und der Gesundheit von 
Dienstnehmern in Eisen- und Stahlhüttenbetrieben . in der Fassung der Verordnungen vom 14 . Dezember 
1 973, B GB I .  Nr. 3 9/ 1 974.  und vom 29. November 1 9 76. BGBI.  Nr. 696. 

E l e k t r o t e c h n i k  

B undesgesetz vom 1 7. März 1 965, BGBI .  Nr. 57,  über Sicherheitsmaßnahmen, Normalisierung und Ty­
pisierung auf dem Gebiete der Elektrotechnik ( Elektrotechn ikgeseU). 

D u rc h fü h ru n g s v o r sc h r i ft e n  z u m  E l e k t ro t e c h n i k g e s e t z  

Verordnung vom 3. Mai 1 965. B G  B I .  Nr .  1 4  L über die Geschäftsführung und Organisation des Elektro­
technischen Beirates ( 1. Durchführungs\'erordnung zum Elektrotechnikgesetz) in der Fassung der R' Durch­
führungsverordnung zum Elektrotechnikgesetz vom 14. Mai 1 979, BGHI .  Nr. 254.  

Verordnung vom 4. Juni 1 9R I ,  BGBI .  Nr .  325.  üher die Normalisicrung, Typisierung und Sicherheit 
elektrischer B etriebsmittel und Anlagen sowie sonstiger Anlagen im Gcfahrdungs- und Störungsbereich elek­
trischer Anlagen [2. Durchführungsverordnung ( 1 98 1) zum Elektrotechnikgesetz P) .  

Verordnung vom 1 0. Jänner 1 966,  BGBI . Nr.  5, über die  statistische Erfassung von Personenunfiil len 
durch elektrischen Strom sowie durch Bl i tzschlag. 

B undesgesetz vom 6. Feber 1 96R, BGBI .  Nr. 70, über elektrische Leitungsanlagen, die sich auf zwei 
oder mehrere B undesländer erstrecken (Starkstromwegegesetz 1 968). 

Bundesgesetz vom 6. Feber 196R, BGBI .  Nr. 7 1 ,  übe r  elektrische Leitungsanlagen, die sich nicht auf 
zwei oder mehrere B undesländer erstrecken. 

1) Inkrafttreten zum Teil am 1. Jänner 1 98 3 .  1. J uli 1 484 und 1 .  Jänne r 1 485 .  
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F a c h k e n n t n i s s e  

Verordnung vom 6 .  Juni 1 97 5 .  BGBI .  Nr. 44 1 ,  über den Nachweis der Fachkenntnisse für bestimmte 
Arbeiten. 

F l ü s s i g g a s  

Verordnung vom � .  März 1 97 1 .  BGBI.  Nr. 1 39 .  über den Schutz der Nachbarschaft und der Dienst­
nehmer beim Betrieb von Anlagen. in denen Flüssiggas gelagert. abgefüllt oder verwendet wird ( Flüssiggas­
Verordnung) .  

Verordnung vom 24 .  Oktober 1 97 � .  BGBI .  Nr.  55�.  über Ausstattung und Betriebsweise von gewerbli­
chen Betriebsanlagen zum Betrieb von Flüssiggas-Tankstellen (Flüssiggas-Tankstellen-Verordnung) . 

G a r a g e n ,  E i n s t e l l p l ä t z e  

Verordnung \'om I � .  November 1 939. GBIÖ. N T .  1 447,  über G aragen und Einstellplätze, in  der Fassung 
des Erlasses vom 1 3 .  September 1 944, RAB!. 1 944. Teil I S .  325 .  

G a s e  

Verordnung vom I � .  Juli 1 906.  RGBl ,  NT .  1 76. mit welcher Vorschriften für d ie Herstellung. Benützung 
und Instandhaltung von Anlagen zur Verteilung und Verwendung brennbarer Gase erlassen werden (Gasre­
gulativ).  in der Fassung der Verordnungen BGBL Nr. 63/1 936 und BGBI.  Nr. 2 36/ 1 936 sowie der Kundma­
chung BGBI .  Nr. 75/ 1 936. 

G e s u n d h e i t l i c h e  E i g n u n g  

Verordnung vom 1 4 .  Dezember 1 973 .  BGBI .  NT. 39! l 974. über die gesundheitliche Eignung von Ar­
beitnehmern für bestimmte Tätigkeiten. 

G i ft e ;  S u ch t g i f t e  

Kundmachung vom I R .  September 1 95 1 ,  BGBI .  N r .  2 3 5 ,  über die Wiederverlautbarung des Gesetzes 
über den Verkehr und über die Gebarung mit Gift (Giftgesetz ) .  

Verordnung vom 20. Dezember 1 92 � .  BGBL Nr .  362 . über den  Verkehr und d ie  Gebarung mit Gift 
(Giftverordnung) .  in der Fassung der Verordnungen vom 3. Dezember 1 934.  BGBI.  II Nr. 392 .  BGB\ . 
Nr. 1 77/ 1 935 .  vom 1 .  Dezember 1 93�.  GB1Ö. Nr.  5/ 1939.  vom 1 5 . März 1 954. BGBL Nr.  54 ,  vom 2 2 .  Ju l i  
1 95�.  BGBI . Nr. 2 1 1 , und vom 1 6. September 1 968. BGBI .  Nr.  397 . sowie der  K un dmachung BGBI . 
Nr.  306/ 1 93 5 .  

Kundmachung vom I R . September 195 1 .  BGB\ .  N r .  234. über die Wiederverlautbarung des B undesge­
setzes über den Verkehr und die Gebarung mit Suchtgiften (Suchtgiftgesetz) ,  in der Fassung der Bundesge­
setze vom 2 4. Juni 197 1 .  BGBI . Nr. 2 7 1 .  vom 1 1 . Jul i  1 974.  BGBI . Nr. 422 ,  vom 14 .  Dezember 1 977 ,  
BGBI.  Nr.  5321 1 97R.  und  vom 3 .  Juli 1 9�0. BGB\ .  NT .  3 1 9 .  

Verordnung vom 1 5 .  Mai 1 979,  8GBI .  Nr. 390.  über den Verkehr und d ie Gebarung mit Suchtgiften 
(Suchtgiftverordnung 1 97 1) , in der Fassung der Verordnung vom 1 6. Oktober 1 980, BGBI .  Nr. 469 ( Sucht­
giftverordnungsnovelle 1 980) . 

K ä l t e a n l a g e n  

Verordnung vom 2 1 .  Juli  1 969,  BGBI.  Nr.  305,  über den Schutz der Dienstnehmer und der Nachbar­
schaft beim Betrieb von Kälteanlagen ( Kälteanlagenverordnung) . 

K r a n e .  W i n d e n .  F l a s c h e n zü g e  

Verordnung vom 1 l). November 1 965. BGB\.  Nr.  1 9/ 1 l)66, über die Verbindlicherklärung von ÖN O R­
MEN für die Errichtung und Prüfung von Kranen, W inden und Flaschenzügen sowie für den Betrieb und die 
Wartung von Kranen. in der Fassung der Verordnung vom 24.  September 1 98 1 ,  BGBI. Nr.  5 05 .  

Verordnung vom 2 4 .  September 198 \ ,  BGB\ .  N r .  505,  über d i e  Verbindlicherklärung von ÖNORMEN 
über Bauvorschriften für Krane und Windwerke sowie über Betriebs- und Wartungsvorschriften für Krane. 

M a g n e s i  u m l e g i e r u  n g e n  

Verordnung vom 6 .  Juni 1 939 ,  G BlÖ. Nr. 744, über Magnesiumlegierungen und S icherheitsvorschriften 
für Magnesiumlegierungen. 
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M a s c h i n e n sc h u t z  

Verordnung vom 1 9. Jänner 1 96 1 .  BGB! .  Nr. on,  über Maschinen. die nur mit Schutzvorrichtungen in 
den inländischen Verkehr gebracht werden dürfen (Maschinen-Schutzvorrichtungsverordnung). 

M e t h a n o l  

Verordnung vom 6 .  August 1 942 .  deutsches RGB\ .  I S .  491-\.  über die Verwendung von Methanol in 
Lacken und Anstrichmitteln. 

M i l z b r a n d  

Verordnung vom 1 .  August 1 922.  BGB! . Nr . 588.  womit Vorschriften zum Schutze des Lebens und der 
Gesundheit der Hilfsarbeiter gegen Milzbrand erlassen werden. 

S c h a d s t o ffe 

Verordnung vom 29 .  Juli  1 98 1 .  BGB\ .  NT .  356. betreffend Konzentrationen von inhalativen Schadstof­
fen im Sinne des Art. VII Abs. 2 Z 8 des Nachtschicht-Schwerarbeitsgesetzes. 

S c h ä d  l i  n g s  b e  kä m p f u n g  

Verordnung zur Ausführung der Verordnung über die Schädlingsbekämpfung mit hoch giftigen Stoffen 
vom 2 5 .  März 1 93 1 .  deutsches RGB\ . I S. 83 .  in dcr Fassung der Verordnungen vom 29. November 1 932.  
deutsches RGB! .  I S .  539, vom 6. Mai 1 936, deutsches RGB! .  I S . 444. und vom 6. April 1 943.  deutsches 
RGB!.  I S. 1 79 .  sowie der Gewerbeordnung 1973 .  BGB! .  Nr. 501 1 974. 

Verordnung über die Verwendung von Phosphorwasserstoff zur Schädlingsbekämpfung vom 6 .  April 
1 936,  deutsches RG B! .  I S. 360.  in der Fassung der Verordnung vom 1 5 . August 1 936. deutsches RGBI . I 
S . 633 .  

Verordnung über den Gebrauch von Äthylenoxyd zur  Schädlingsbekämpfung vom 2 5 .  August 1 938. 
deutsches RGB! .  I S. 1 058.  in der Fassung der Verordnung vom 2. Feber 1 94 1 ,  deutsches RGB! .  I S. 69.  

Verordnung über den Gebrauch von Tritox (Trichloracetonitril) zur Schädlingsbekämpfung vom 2.  Fe­
ber 1 94 1 .  deutsches RGB ! .  I S.  72 .  

S c h l e i f k ö r p e r  

Verordnung vom 23 .  Jänner 1 969, BGB! .  Nr.  8 1 ,  über die Verbindlicherklärung von ÖNORMEN für 
Schleifkörper, in der Fassung der Verordnung vom 24 . September 1 98 1 .  BGB! .  Nr.  5 06 .  

Verordnung vom 24 .  September 1 98 1 .  BGB! .  Nr.  506 ,  über d ie Verbindlicherklärung einer ÖNORM 
für die Verwt;ndung künstlicher Schleifkörper. 

S i c h e r h e i t s fi l m e  

Bundesgesetz vom 9 .  November 1 966. BGB! .  Nr. 264. über den gewerbsmäßigen Verkehr mit Laufbild­
filmen ( Sicherheitsfilmgesetz ) .  

Verordnung vom 2 1 .  Dezember 1 966, BGB! .  NT .  341 1 967, über d ie  Voraussetzungen der  Anerkennung 
als Sicherheitsfilm, das rrüfungsverfahren und die Kennzeichnung von Laufbildsicherheitsfilmen (S icherheits­
filmverordnung).  

Si c h e r  h e i ts g ü  r t  e I 

Verordnung vom 25 .  Jul i  1 973 ,  BGB! .  Nr.  502,  über die Verbindlicherklärung einer ÖNORM für Si­
cherheitsgürtel und Zubehör. 

S p re n g w e s e n  

Verordnung vom 1 9 .  Mai 1 899, RGB! .  Nr.  95,  mit welcher Anordnungen betreffend den Verkehr mit 
sprengkräftigen Zündungen erlassen werden.  

Bundesgesetz über Schieß- und Sprengmittel ( Schieß- und Sprengmittelgesetz ) ,  BGB! .  Nr. 1 96/ 1935 ,  in  
der Fassung des Artikels I der Verordnung GB1Ö. Nr. 483 / 1 931-\.  des Gesetzes GBIÖ. Nr.  227/ 1 939 ,  der 
Verordnung vom 1 9. Jänner 1 942,  deutsches RGB\ . I S. 37, und der B undesgesetze vom 30. Oktober 1 959,  
BGB! .  Nr. 232 ,  vom 20. März 1 97 3 ,  BGB! .  Nr .  1 69, vom 22 .  Jänner 1 975 ,  BGB! .  Nr .  92, und vom 23 .  Fe­
ber 1 979.  BGB! .  Nr.  209. 

Verordnung BGB!. Nr.  204/ 1 935 zur Durchführung des I .  Hauptstückes des Schieß- und Sprengmittel­
gesetzes, BGB! .  Nr. 1 96/ 1 935  ( Schieß- und Sprengmittelmonopolsverordnung), in der Fassung der Artikel 
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1 I I  und IV der Verordnung GBIÖ, Nr.  483/ 1 938,  und des Bundesgesetzes vom 2 3 .  Feber 1 979, BGBI . 
Nr. 2 09 .  

Verordnung vom 7 .  Jänner 1954, BGB\ .  Nr .  77 ,  über den Schutz des Lebens und der  Gesundheit der 
Dienstnehmer hei der Ausführung von Sprengarbeiten, in der Fassung der Verordnungen vom 1 2 . März 
1 965,  BGBI .  Nr. 77, und vom 6. Juni 1 975 ,  BGB\ .  Nr. 44 1 .  

S t e i n b rü c h e  

Verordnung vom 2 5 .  Oktober 1 955 ,  BGBI.  Nr .  253 ,  über den Schutz der Dienstnehmer und der Nach­
harschaft heim Betrieb von Steinhrüchen, Lehm-, Ton-. Sand- und Kiesgruben sowie bei H aldenabtragun­
gen . 

S t r a h l e n s c h u t z  

Bundt:sgesetz vom 1 1 . Juni 1 969 , BGBI.  Nr.  227 ,  über Maßnahmen zum Schutz des Lebens oder der 
Gesundht:it von Menschen einschließlich ihrer Nachkommenschaft vor Schäden durch ionisierende Strahlen 
(Strahlenschu tzgesetz) . 

Verordnung vom 1 2 . Jänner 1 972 .  BGBI . Nr .  47 ,  über Maßnahmen zum Schutz des Lebens oder der 
Gesundheit von Menschen einschließlich ihrer Nachkommenschaft vor Schäden durch ionisierende Strahlen 
(Strahlenschutzverordn ung) . 

T h o m a s m e h l  

Verordnung über die Herstellung. Verpackung, Lagerung und E infuhr von Thomasmehl vom 30.  Jänner 
1 93 1 ,  deutsches RGB\ .  I S. 1 7 , in der Fassung der Verordnung vom 30.  September 1 93 1 ,  deutsches RGBI .  I 
S. 525  (GBlb. Nr .  1436 / 1 939)  und der Vt:rordnung vom 1 4. Dezember 1 973 .  BGBI . Nr .  39/ 1 974. 

Z e l l u l o i d  

Verordnung vom 1 5 . Juli 1 901\,  RGBI .  Nr .  1 63 ,  betreffend den Verkehr mit Zelluloid, Zelluloidwaren 
und Zelluloidabfällen . in  der Fassung des § 46 Z.  20 des Schieß- und Sprengmittelgesetzes, BGB\.  
Nr.  1 96/ 1 93 5 ,  in geltender Fassung, und der Gewerbeordnung 1 973 ,  BGBI.  NT. 50/ 1 974. 

V e r we n d u n g s s c h u t z  

A l l g e m e i n e s  h ü rg e r l i c h e s  G e s e t z h u c h 

Al lgemeines bürgerliches Gesetzbuch, vor allem Zweiter Tei l ,  1 7 . und 26. H auptstück sowie Dritter 
Teil , 4. Hauptstück. 

A n g e s t e l l t e  

Bundesgesetz vom 1 1 . Mai 1 92 1 ,  BGB\ .  NT .  292,  über den Dienstvertrag der Privatangestellten (Ange­
stelltengesetz) , in der Fassung der B undesgesetze BGBI .  Nr. 229/ 1 937, vom 2 5 .  Jul i  1 946, BGB\.  NT. 1 74,  
vom 3 .  Jul i  1 947,  BGBI . Nr. 1 5 9, vom 2 1 .  Mai 1 958,  BGB\.  Nr .  1 08 ,  vom 1 8. November 1 959,  BGB\ .  Nr .  
253 ,  vom 30. Juni 1 97 1 ,  BGB\ .  Nr .  292 ,  vom 3 .  J ul i  1 975 .  BGBI .  Nr .  4 1 8 ,  vom 7 .  Jul i 1 976, BGB\.  
Nr.  390,  und vom 23.  Feber 1 979 ,  BGBI .  Nr.  1 07 ,  sowie der Kundmachung (Druckfehlerberichtigung) vom 
7. Oktober 1 97 1 ,  BGBI . Nr.  4 1 1 .  

A r  b e i  t e  r a b f  e r t  i g u  n g 

Bundesgesetz vom 2 3 .  Feber 1979, BGBI.  Nr .  107 ,  mit dem Abfertigungsansprüche für Arbeiter ge­
schaffen sowie das Angestelltengesetz, das Gutsangestelltengesetz, das Vertragshedienstetengesetz und das 
Insol venz-En tgel tsicherungsgcsetz geändert werden (Arheiter-Abfertigungsgesetz) . 

A r b e i t s  v e  r f a s s u  n g  

Bundesgesetz vom 1 4 .  Dezember 1 97 3 ,  BGBI .  Nr.  2 2/ 1974, betreffend die Arbeitsverfassung (Arbeits­
verfassungsgesetz - ArbVG) ,  in der Fassung der Bundesgesetze vom 1 1 . Juni  1 975 ,  BGBI .  NT. 360, vom 7. 
Juli 1 976,  BGBI .  NT. 387,  vom 1 1. Oktober 1 978 ,  BGBI .  Nr. 5 1 9  und vom 2. Juli 1 98 1 .  BGBI .  Nr. 3 54 so­
wie der K undmachung vom 2. Feber 1 979, BGBI .  Nr. 47 .  

D u  reh  fü h ru n g s v o r s c h  r i  f t e n  z u m  A r b e i  t s v e  r fa s s u n gs g e s e t z  

Verordnung vom 2 2 .  Mai 1 974, BGB\ .  N r .  3 19, üher die Vorbereitung und Durchführung der Wahl 
zum Betriebsrat, Zentralbetriebsrat und Jugendvertrauensrat sowie die B estellung und Tätigkeit von Wahl­
kommissionen und Wahlzeugen (Betriebsrats-Wahlordnung 1 974 - B RWO 1 974) .  
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Verordnung vom 24 .  Juni 1 974,  BGBI . Nr .  3 54, mit der die Geschäftsführung der E inigungsämter. des 
Obereinigungsamtes und der Schlichtungsstellen geregelt wird ( Einigungsamts-Geschäftsordnung 1 974 -

EA-Geo 1 974) , in der Fassung der Verordnung vom 27 .  Oktober 1 975 ,  BGB I .  Nr .  56 1 .  

Verordnung vom 24 .  Juni  1 974, BGBI .  Nr.  355 .  über die Geschäftsführung der Betriebs(Gruppen- .  Be­
triebshaupt)versammlung, des Betriebsrates, des Betriebsausschusses, der Betriebsräteversammlung. des Zen­
tralbetriebsrates, der Jugendversammlung und des J ugendvertrauensrates (Betriebsrats-Geschäftsordnung 
1 974 - BRGO 1 974) .  in der Fassung der Kundmachung vom 3. Juli  1 97 5 ,  BGB I .  Nr .  3R I ( Druckfehlcrbe­
richtigung). 

A r b e i t s z e i t  

Bundesgesetz vom 1 1 . Dezember 1 969,  BGBI .  Nr. 46 1 .  über die Regelung der Arbeitszeit (Arbeitszeit­
gesetz ) ,  in der Fassung der B undesgesetze vom 1 6 . Juni 1 97 1 ,  BGBI .  Nr. 2 38, vom 28 .  November 1 974, 
BGBI. Nr. 2 1 1975  und vom 2. Juli  1 98 1 .  BGBI . Nr .  354.  

Bundesgesetz vom 1 1 . Dezember 1 969. BGBI .  Nr. 462. mit dem Arbeitszeitvorschriften abgeändert und 
ergänzt werden.  

Verordnung vom 10 .  Dezember 1 974, BGBI .  Nr .  799. mit der die  Wochendienstzeit bestimmter Be­
dienstetengruppen im Bundesdienst verlängert wird. 

Verordnung vom 1 2 .  August 1 97 5 .  BGBI. Nr .  46 1 .  über das Fahrtenbuch ( Fahrtenbuchverordnung -
FahrtbV). 

Europäisches Übereinkommen über die Arbeit des im internationalen Straßenverkehr beschäftigten 
Fahrpersonals (AETR ) .  8GBI .  Nr. 5 1 8/ l 975.  

B e t r i e b s r ä t e  

siehe Arbeitsverfassungsgesetz und Durchführungsvorschriften. 

E n t g e  I t f o r t z a  h I u n g  

Bundesgesetz vom 26.  Juni 1 974, BGB\ .  Nr. 3 99, über die Fortzahlung des Entgelts bei Arbeitsverhin­
derung durch Krankheit (Unglücksfal l ) .  Arbeitsunfall oder Berufskrankheit ( Entgeltfortzahlungsgesetz -
EFZG) ,  in der Fassung der Bundesgesetze vom 28.  November 1 974,  BGBI .  Nr.  775  (3 1 .  Novelle zum 
ASVG) ,  vom 1 7 .  November 1 97 7 .  BGB\ . Nr. 62 1 .  vom 1 6 .  Dezember 1 978,  BGBI .  Nr. 664 und vom 9 .  De­
zember 1 98 1 ,  BG BI .  N r. 59( 1 ) .  

G e we rb e o r d n u n g  

B undesgesetz vom 29 .  November 1 973,  BGBI . Nr .  50/ 1 974, mit dem Vorschriften über die Ausübung 
von Gewerben e rlassen werden (Gewerbeordnung 1 97 3  - GewO 1 (73 )  in der Fassung der Bundesgesetze 
vom 1 1 . April 1 975,  BGBI . Nr. 2 59,  vom 6. M ai 1 976. BGBI .  Nr. 253 .  vom 1 .  März 1 978,  BGBI .  Nr .  233 .  
vom 15 .  Oktober 1 98 1 ,  BGBI . Nr.  486 und vom 1 5 .  Dezember 1 98 1 .  BGB \ .  Nr .  6 1 9  sowie des  Doro­
theumsgesetzes, BGBI .  Nr. 66/ 1 97 9  und des Genossenschaftsverschmelzungsgesetzes, BGB\ .  Nr .  2 2 3/ 1 980 
und der Kundmachung vom 1 9 . Juli 1 978,  BGB\.  Nr.  379 .  

l n v a l i  d e n e i  ns  t e l l  u n g  

Bundesgesetz vom 1 1 . Dezember 1 969, BGB\ .  N r .  22/ 1 9 70, übe r  die E instellung und Beschäftigung In­
valider ( Invalideneinstellungsgesetz 1 969) ,  in  der Fassung der Bundesgesetze vom 20.  Juni  1 973 .  BGB\ .  
Nr. 329, vom 26. J uni  1 974, BGBI .  Nr .  3 99,  vom 23.  Jänner 1 975 ,  BGB\ . Nr.  96, und vom 23.  Feber 1 979,  
BGB\ .  Nr .  1 1 1 .  

K i n d e r - u n d  J u g e n d s c h u t z  

Bundesgesetz vom 1 .  Juli 1 948, BGB\ .  Nr .  1 46, über die Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen, 
in der Fassung der Bundesgesetze vom 1 3 . Feber 1 95 2 ,  BGB I .  Nr. 45, vom 3 1 .  März 1 95 5 ,  BGB\ .  Nr. 70, 
vom 5 .  April 1 962,  BGBI .  Nr.  1 1 3 ,  vom 1 1 . Dezember 1 969. BGBI .  Nr.  462 , und vom 20. Juni 1 97 3 ,  BGBI .  
Nr .  33 1 .  sowie des § 380 Abs .  1 der Gewerbeordnung 1 973 und der B undesgesetze vom 7 .  Jul i 1 976, BGBI . 
Nr.  3 90, und vom 23 .  Feber 1 979,  BGB\ .  Nr .  1 10 ,  sowie des Abschnittes 1 I  des Anhanges, in der Fassung 
der Verordnung vom 2 5 .  Oktober 1 954, BGBI .  Nr. 258 .  

Verordnung vom 2 .  Oktober 1 98 1 ,  BGBI .  Nr .  527 ,  über  d ie  Beschäftigungsverbote und -beschränkun­
gen für J ugendliche .  

1) Außerkrafttreten zum Teil mit  3 1 .  Dezember 1 9X3 .  
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K o l l e k t i vv e r t r a g s w e s e n . M i n de s t l o h n t a r i fe u n d  B e t r i e b s v e re i n b a r u n g e n  

siehe Arbeitsverfassungsgesetz. 

M u t t e r sc h u t z  

Kundmachung vom 1 7 . April 1 979, BGB!.  Nr. 2 2 1 ,  mit der das B undesgesetz über den M utterschutz 
(Mutterschutzgesetz) wiederverlautbart wird, in der Fassung der Kundmachungen vom 20. August 1 980, 
BGB!.  Nr. 409. und vom 9. Dezember 1980, BGB!. Nr.  577 (Druckfehlerberichtigung) . 

N a c h t a r b e i t  d e r  F r a u e n  

Bundesgesetz vom 2 5 .  Juni 1 969, BGB! . Nr.  237 ,  über die Nachtarbeit der Frauen, i n  der Fassung des 
Bundesgesetzes vom 30. Mai 1 972 ,  BGB! .  Nr. 235 .  

N a c h  t s c h i  c h  t - S c h w e r  arbe  i t e  r 

B undesgesetz vom 2. Jul i  1 98 1 , BGB!.  Nr. 3 54, über Schutzmaßnahmen für N achtschicht-Schwerarbeiter 
durch Änderung des Urlaubsgesetzes, des Arbeitszeitgesetzes, des Arbeitnehmerschutzgesetzes und des Ar­
beitsverfassungsgesetzes sowie durch Maßnahmen zur Sicherung der gesetzlichen Abfertigung, der Gesund­
heitsvorsorge und E inführung eines Sonderruhegeldes (Nachtschicht-Schwerarbeitsgesetz - NSchG) .  

Verordnung vom 29 .  Ju l i  1 98 1 ,  BGB! .  Nr.  356,  betreffend Konzentrationen von inhalativen Schadstof­
fen im S inne des Art. VI I  Abs. 2 Z 8 des Nachtschicht-Schwerarbeitsgesetzes. 

P r i  v a t - K r a ft w a g e  n fü h r e r  

Bundesgesetz vom 20.  Dezember 1 928,  BGB! .  Nr.  359, ü ber die Regelung des Dienstverhältnisses der 
Privatkraftwagenführer (Privat-Kraftwagenführergesetz ) ,  in  der Fassung der B undesgesetze vom 2 5 .  Juli 
1 946, BGB! . Nr. 1 74,  vom 16. Dezember 1 964, BGB\. Nr. 3 1 3, und vom 7 .  Juli 1 976, BGB! .  Nr.  390. 

S o n n - u n d  Fe i e r t a g s r u h e  

Kundmachung vom 1 8 .  Juni 1 957 ,  BGB! .  Nr. 1 53 ,  über die W iederverlautbarung des Feiertagsruhege­
setzes, in der Fassung des Bundesgesetzes vom 2 8 .  Juni 1 967, BGB!.  Nr. 264 ( von der Strafsanktion des 
§ 376 Z 47 der GewO 1 973  mitumfaßt) .  

T e  i Ize i t b e  s c  h ä  ft i g u n g  

Bundesgesetz vom 3 .  Jul i 1 975 ,  BGB! .  Nr. 4 18 ,  über die Einbeziehung von teilzeitbeschäftigten Arbeit­
nehmern in  das Angestelltengesetz und in das Gutsangestelltengesetz. 

U r l a u b  

Bundesgesetz vom 7 .  Jul i  1 976, BGB! .  Nr.  390, betreffend die Vereinheitlichung des U rl aubsrechtes und 
die Einführung einer PflegefreisteIlung, in der Fassung des B undesgesetzes vom 2. J ul i  1 98 1 ,  BGB!.  Nr.  354.  

Bundesgesetz vom 1 1 . Mai 1 92 1 ,  BG B\. Nr .  292,  über den Dienstvertrag der Privatangestellten (Ange­
stel ltengesetz) ,  in der Fassung der Bundesgesetze BGB!.  Nr. 229/ 1 937 ,  vom 2 5 .  Jul i  1 946,  BGB\ .  Nr. 1 74, 
vom 3 .  Jul i  1 947, BGB! .  Nr. 1 59, vom 2 1 .  Mai 1 958,  BGB!. Nr.  1 08, vom 1 8. November 1 959 ,  BGB!. Nr. 
253, vom 30.  Juni 1 97 1 ,  BGB!. Nr.  292, vom 3. Jul i  1 97 5 ,  BGB! . Nr.  4 1 8, vom 7. Juli 1 976, BGB!. Nr .  
390,  und vom 2 3 .  Feber 1 979, BGB! .  Nr. 1 07 sowie der  K undmachung ( Druckfehlerberichtigung) vom 7 .  
Oktober 1 97 1 ,  BGB\ .  Nr.  4 1 1 .  

Sonstige Vorschriften 

A r b e i t e r k a m m e rn 

B undesgesetz vom 1 9. Mai 1 954, BGB! .  Nr.  1 05 ,  über die Kammern für Arbeiter u nd Angestellte und 
den Österreichischen Arbeiterkammertag (Arbeiterkammergesetz - AKG) , in  der Fassung der Bundesge­
setze vom 6. April 1 960, BGB! . Nr. 89, vom 7. Jul i  1 965, BGB! .  Nr. 2 36 ,  vom 1 1 .  Dezember 1 968, BGB!.  
Nr.  2 5 / 1 969, vom 19 .  Dezember 1 970,  BGB!. Nr.  5/ 197 1 ,  vom 3 .  Ju l i  1 973 ,  BGB! .  Nr. 380, vom 17.  No­
vember 1 977,  BGB!. Nr. 622 ,  vom 1 1 .  Oktober 1 978, BGB!. Nr. 5 19, und vom 1 7 .  Dezember 1 979,  BGB! .  
Nr.  55 1 ,  sowie der K undmachungen vom 2 .  Feber 1 979, BGB! .  Nr. 47 ,  und vom 22 .  November 1 979, BGB! .  
Nr.  482 .  

Au s l ä  nd er  b e s  c hä ft i g u n  g 

B undesgesetz vom 20 .  März 1 975 ,  BGB!. Nr.  2 1 8 ,  mit dem die B eschäftigung von Ausländern geregelt 
wird (Ausläooerbeschäftigungsgesetz - AusIBG).  
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B e r u fs a u s b i l d u n g  

Bundesgesetz vom 26. März 1 969, BGB! .  Nr. 1 42 ,  über die Berufsausbildung von Lehrlingen ( Berufs­
ausbildungsgesetz) ,  in der Fassung der Bundesgesetze vom 1 4 .  Dezember 1 973 ,  BGB! . Nr. 2 2/ 1 974 (Ar­
beitsverfassungsgesetz ), vom 26. J uni  1 974, BGB!.  Nr. 3 99 (Entgeltfortzahlungsgesetz) ,  vom 1 1 . Juli 1 9 74, 
BGB! .  Nr. 475,  und vom I .  März 1 978, BGB! .  Nr. 232 .  

D u r c h fü h r u n g s v o r s c h r i f t e n  z u m  B e ru fs a u s b i l d u n g s g e s e tz 

Verordnung vom 1 4 .  Mai 1 975 ,  8GB! .  Nr.  268, mit der die Lehrberufsliste erlassen wird, in der Fassung 
der Verordnungen vom 1 9. Juni 1 980, BGB! . Nr.  262 und vom 25. Mai 1 98 1 .  BGB!. Nr. 2 78 .  

Verordnungen, mit denen Ausbildungsvorschriften für Lehrberufe erlassen und geändert wurden:  
BGB!.  Nr .  1 90/ 1 97 1 ,  BGB!.  Nr. 73, 74, 75,  1 1 6,  1 7 1 ,  299,  300, 430, 43 1 .  432/ 1 972,  BGB! .  Nr .  276, 49 1 ,  
4921 1 973 ,  BGB! .  Nr.  1 7 1 .  6961 1 974, BGB! . Nr.  347,  497, 547, 593/ 1 975 ,  BGB! .  Nr. 95 ,  1 40,  5 10 ,  
533/ 1 976, BGB! .  Nr. 68, 2531 1 977, BGB! .  Nr. 351 1 978 ,  BGB! . Nr. 29 1 1 1 979, BGB!.  Nr.  1 5 , 277 ,  386,  
387/ 1 980, BGB! .  Nr.  37 und 305/ 1 98 1  sowie die Kundmachung BGB!.  Nr.  1421 1 973 ( Druckfehlerberichti­
gung). 

E i s e n b a h n  

B undesgesetz vom 1 3 .  Feber 1 957 ,  BGB! .  Nr. 60, über das Eisenbahnwesen (Eisenbahngesetz 1 957) , i n  
der Fassung der Bundesgesetze vom 1 7 . April 1 963, BGB! .  Nr.  1 1 3 ,  vom 1 2 .  Dezember 1 969,  BGB! .  Nr.  
2011 970, vom 8 .  Juli  1 97 1 ,  BGB! .  Nr. 274 (Verkehrsrecht-Anpassungsgesetz 1 97 1 ) , und vom 1 0. J uni 1 976, 
BGB!. Nr.  305,  sowie der Kundmachung vom 14. Jul i  1 975 ,  BGB! . Nr. 422 .  

Verordnung vom 2. September 1 957 ,  BGB! . Nr .  2 14, über d ie  Straßenbahnen (Straßenbahnverordnung 
1 95 7) . 

Verordnung vom 26. Juni 1 957 ,  BGB\.  Nr.  1 99, über die Beförderung von Personen, die mit  übertrag­
baren Krankheiten behaftet oder solcher Krankheiten verdächtig sind. 

E m i s s i o n e n  

Verordnung vom 23 .  Juni 1 975 ,  BGB\ .  Nr.  437, über die Begrenzung der Emission von Trichloräthylen 
und Tetrachloräthylen aus Chemischreinigungsmaschinen .  

Verordnung vom 1 1 . Juni  1 976, BGB\ .  Nr.  378,  über d ie  Begrenzung von Emissionen aus Aufberei­
tungsanlagen für bituminöses Mischgut. 

Bundesgesetz vom 27 .  November 1 980, BGB! .  Nr. 559, über die Begrenzung der Emission von Dampf­
kesselanlagen (Dampfkessel-Emissionsgesetz - DKEG).  

E n e rg i e e i n sp a r u n g  

Vere inbarung vom 1 4 .  August 1 9S0, BGB! .  Nr. 3 5 1 .  gemäß Art. I S a  B-V G  über die Einsparung von 
Energie . 

G e w e rb e o r d n u n g  

Bundesgesetz vom 2 9 .  November 1 973 ,  BGB! . Nr . 501 1 974, mit dem Vorschriften über die Ausübung 
von Gewerben erlassen werden ( Gewerbeordnung 1 973 - GewO 1 973 ) i n  der Fassung der Bundesgesetze 
vom 1 1 . April 1 975,  BGB!.  Nr. 2 59,  vom 6. Mai 1 976,  BGB\ .  Nr. 253 ,  vom 1 .  März 1 978 ,  BGB! .  Nr. 233 ,  
vom 1 5 . Oktober 1 98 1 ,  BGB\ .  Nr .  486  und vom 15 .  Dezember 1 98 1 ,  BGB! . Nr.  6 19 sowie des Doro­
theumsgesetzes, BGB\.  Nr. 66/ 1 979  und des Genossenschaftsverschmelzungsgesetzes, BGB\.  Nr .  2 2 3/ 1980 
und der Kundmachung vom 1 9. J uli 1 978 ,  BGB\ .  Nr.  3 79 .  

G l e i c h  b e  h a n d l  u n g  

Bundesgesetz vom 2 3 .  Feber 1 979, BGB\ .  Nr.  1 08 ,  über die Gleichbehandlung von Frau und M ann bei 
Festsetzung des Entgelts (Gleichbehandlungsgesetz) . 

H a n d e l s k a m m e r n  

Bundesgesetz vom 2 4 .  Juli 1 946, BGB\ .  Nr.  1 82 ,  betreffend die Errichtung von Kammern der gewerbli­
che n  Wirtschaft ( Handelskammergesetz - HKG),  zuletzt geändert durch die 6.  Handelskammergesetznovelle, 
BGB\. Nr. 570/ 1 979. 
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I n  s o l v e  n z - E n  t g e l  t s i c h  e r u  n g  

Bundesgesetz vom 2 .  Juni 1 97 7 .  BGBI .  Nr .  324, über die Sicherung von Arbeitnehmeransprüchen im 
Falle der I nsolvenz des Arbeitgebers ( Insolvenz- Entgcltsicherungsgesetz - I ESG),  in der Fassung der Bun­
desgesetze vom 23 .  Feber 1 979,  BGBI.  Nr. 1 07 ,  und vom 1 5 . Dezember 1 9RO, BGBI .  Nr. 5 80, sowie der 
Kundmachung vom 2 1 .  April 1 98 1 .  BGBI.  Nr. 209. 

K ra f t fa h rw e s e n  

Bundesgesetz vom 23 .  Juni 1 967,  BGBI.  Nr. 267,  über das Kraftfahrwesen ( Kraftfahrgesetz 1 967) , in 
der Fassung der Bundesgesetze vom 8 .  Juli 1 97 L BGBI.  Nr. 285 ,  vom 3. Mai 1 974 , BGBI .  Nr. 286, vom 7 .  
J ul i  1 976, BGBI . N r .  3 5 2 ,  vom 30. November 1 97 7 ,  BGBI .  N r .  6 15 ,  vom 23 . Feber 1 97 9, BGBI .  N I .  209 
und vom 2. Juli 1 98 1 ,  BGBI .  NI.  345, sowie der Kundmachungen vom 22. Jul i  1 970, BGBI.  NI. 240 und 
vom 7 .  Dezember 1 98 1 ,  BGBI. Nr.  549 1 ) .  

Verordnung vom 3 0 .  November 1 967, B G B I .  N I .  399, über die D urchführung des Kraftfahrgesetzes 
1 967 ( Kraftfahrgesetz-D urchführungsverordnung 1 967 ) ,  in der Fassung der Verordnungen vom 2 1 .  Feber 
1968,  BGBI . Nr. 7 7 ,  vom 1 9 .  Juni  1 968 , BGBI . NI. 204 ,  vom 20. D ezember 1 97 1 ,  BGBI .  NI. 476, vom 28 .  
April 1 972 ,  BGBI .  NI. 1 77 ,  vom 26 .  Jul i  1 972 ,  BGBI .  NI. 356,  vom 22 .  Ju l i  1 975 ,  BGBI .  NI.  450, vom 7 .  
Ju l i  1 97 7 ,  BGBI . NI.  396 ,  vom 2 .  Juni 1 978,  BGBI .  Nr. 2 79 ,  vom 12 .  März 1 9RO, BGBI .  Nr.  2 1 5, vom 1 7 .  
Dezember 1 980, BGBI . NI. 1 6/ 1 9R I 2) und vom 2 7 .  Juli 1 98 1 ,  BGBI .  Nr.  380 sowie der Kundmachungen 
vom 30. J ul i  1 970, BGBI . Nr. 256, vom 30. J uli 1970,  BGBI .  Nr. 257 und vom 2 8 .  Mai 1 97 1 ,  BGBI . NI.  
20 1 .  

Verordnung vom 1 4 .  Dezember 1 967,  BGBI . NI. 400, über Kraftfahrzeuge und Anhänger zur Beförde­
rung gefährlicher entzündbarer Flüssigkeiten und über den Verkehr mit solchen Fahrzeugen (Tankfahrzeug­
verordnung 1 967) ,  in der Fassung der Verordnung vom 29. Apri l  1 980, BGBI .  NI. 201 . 

M a ß - u n d  E i c h w e s e n  

Bundesgesetz vom 5 .  Juli  1 950,  BGBI.  Nr.  1 52 ,  über das Maß- und Eichwesen (Maß- und Eichgesetz) ,  
in der Fassung des B undesgesetzes vom 20. März 1 973 ,  BGBI . Nr. 1 74, sowie der Kundmachungen vom 
29. Jänner 1 95 7 ,  BGBI .  Nr.  40, und vom 8 .  November 1 973,  BGBI. NI. 56 1 (Druckfehlerberichtigung). 

N o r m e n w e s e n  

B undesgesetz vom 1 6 . Juni 1 97 1 .  BGBI .  Nr.  240, über das Normenwesen (Normen gesetz 1 97 1 ) .  

S e e s c h i f fah r t 

B undesgesetz vom 1 9. März 1 98 1 , BGBI . NI. 1 74,  über die Seeschiffahrt und über eine Änderung des 
Handelsgesetzbuches, des Verkehrs-Arbeitsinspektionsgesetzes und des Bundesgesetzes zur Erfüllung des I n­
ternationalen Ü bereinkommens von 1960,  zum Schutze des menschlichen Lebens auf See,  der Regeln zur 
Verhütung von Zusammenstößen auf See sowie des Internationalen Freibord-Übereinkommens von 1 966 
( Seeschiffahrtsgesetz ) .  

Verordnung vom 8 .  Apri l 1 98 1 ,  BGBI .  Nr.  1 89,  über d ie  Seeschiffahrt (Seeschi ffahrts-Verordnung) .  

S o z i  a I ve r s i c  h e r u  n g 

Bundesgesetz vom 9. September 1 95 5 ,  BGBI .  NI.  1 89,  über die Al lgemeine Sozialversicherung (Al lge­
meines Sozialversicherungsgesetz - A SVG) ,  zuletzt geändert durch die 37 .  Novelle zum Allgemeinen Sozial­
versicherungsgesetz BGBI.  Nr. 588/ 1 98 1 . 

S t r a ß  e n v e rk e h  r s v o r s c h  ri ft e n  

Bundesgesetz vom 6 .  Juli  1 960, BGBI .  Nr. 159 ,  mit dem Vorschriften über die Straßenpolizei erlassen 
werden (Straßenverkehrsordnung J 960), in  der Fassung der Bundesgesetze vom 1 5 .  J ul i  1 964, BGBI . 
NI. 204, vom 14 .  Juli 1 965 ,  BGBI.  NT .  229, vom 22 .  Mai 1 969, BGBI .  NI.  209,  vom 8. Juli  1 97 1 ,  BGBI .  Nr.  
274 (Verkehrsrecht-Anpassungsgesetz 1 97 1 ) ,  vom 14 .  Dezember 1 97 3 ,  BGBI .  NI.  2 1 / 1 974, vom 3 .  Jul i  
1 975 ,  BGBI .  N T. 402,  vom 7 .  Jul i  1 976, BGBI . Nr.  4 12 ,  vom 2 .  Feber 1977,  BGBI . Nr .  1 1 5 ,  vom 30.  N o­
vember 1 97 7 ,  BGBI .  NI.  6 16 ,  und vom 23 .  Feber 1 979 ,  BGBI.  NI. 209, sowie der Kundmachungen vom 1 3 .  
August 1 963 , BGBI .  NI.  228,  vom 3 .  Mai 1 968, BGBI .  NI. 1 63,  vom 2 .  August 1 973 ,  BGBI .  Nr.  405, u nd 
vom 28 . September 1 976, BGBI.  NT.  5 76 .  

' )  lnkrafttreten mit Ablauf des 20. Oktober 1 982 .  
2 )  lnkrafttreten zum Teil mit l .  Juli 1 982, l .  Jänner 1 983 und mit I .  Jänner 1 988 .  
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Verordnung vom 26. Feber 1 966. BGBI . Nr .  1l3 ,  über Straßenverkehrszeichen (S traßenverkehrszeichen­
verordnung). in der Fassung der Verordnungen vom 1 6 .  September 1 969, BGBI .  Nr .  340, und vom 7. De­
zember 1 976, BGBI . Nr. 703. sowie der Kundmachung vom 3. April 1 979, BGBI .  Nr .  161l. 

T r  a n s  p o  rt v o r s  c h r i  ft e n 

Kundmachung vom 23 .  März 1 967. BGBI.  Nr .  1 37 .  betreffend die Anlage I zum I nternationalen Über­
einkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr (e IM)  [Vorschriften über die von der Beförderung ausge­
schlossenen oder bedingungsweise zur Beförderung zugelassenen Stoffe und Gegenstände (RID) ] .  in der Fas­
sung der K undmachungen. BGBI . Nr .  375/ 1 967. 1 1l 1 / 1 973 .  534/ 1 973 ,  41l3/ 1 975 .  327/ 1 977 .  41'3/ 1 971\ . 
7 9/ 1 980 und 479/ 1 98 1  sowie der Ziffer 2 des in BGBI. Nr.  747/ 1 974 kundgemachten Protokol b  I der Di­
plomatischen Konferenz für die Inkraftsetzung der CIM und C IV 1 970. BGBI .  Nr. 7-+4/ 1 974. 

Bundesgesetz vom 23. Feber 1 979. BGBI . Nr. 209. über die Beförderung gefährlicher Güter <tuf der 
Straße und über eine Änderung des Kraftfahrgesetzes 1 967 und der Straßenverkehrsordn ung 1 96() « iGSt ) .  

Verordnung vom 1 3 .  Märl 1 98 1 .  BGBI .  Nr.  1 40 .  üher d ie  Beförderung gefährlicher Güter auf  hestimm­
ten Straßenstrecken .  

Verordnung vom 5 .  September 1 971) .  B G B ! .  :'\I r .  403. über die Ausbildung d e r  Lenker von Kraftfahr­
zeugen zur Beförderung gefähr! icher (jüter. in der Fa,,,ung der Verordnung vom 1 3 .  März 1 911 1 ,  
BGBI .  Nr. 1 4 1 .  

Verordnung vom 25 .  April 1 9 80. BGB! .  Nr.  200. über die Ausrüstung v on Kraftfahrzeugen und Anhän­
gern zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Verordnung vom 9. Mai 1 9110, BGBI .  Nr. 205. über Verpackungen und Versandstücke zur Beförderung 
gefährlicher Güter auf der Straße ( 1 .  Ausnahmeverordn ung). 

Verordnung vom 1 3 .  Mai 1 980, BGBI. Nr. 206. über Ausnahmen vom Anwendungsbereich des GGSt 
(2. Ausnahmeverordnung). in der Fassung der Verordnung vom 7. November 1 980.  BGBI. Nr. 5 1 6 ( 1 .  No­
velle zur 2 .  Ausnahmeverordnung). 

Verordnung vom 9. Mai 1 980. BGBI. Nr. 207. über Änderung der Kennzeichnungsvorschriften des 
ADR ( 3 .  Ausnahmeverordnung) .  in der Fassung der Verordnung vom 1 3 . März 1 98 1 ,  BGBI . Nr.  1 42 .  

Europäisches Übereinkommen über die  internationale Beförderung gefährlicher Gü ter auf der Straße 
(ADR ), BGBI .  Nr. 522/ 1 973 .  in  der Fassung der Kundmachungen BGBI .  Nr. 523/ 1 973,  3 77/ 1 974, 
249/ 1 975 . 250/ 1 975. 25 1 / 1 975 . 26 1 / 1 975 . 522/ 1 975 .  3521 1 978 ,  353/1 978, 354/ 1 971\.  520/ 1 978.  4041 1 980 
und 582/ 1 98 1 . 

Europäisches Übereinkommen über die Arbeit des im internationalen Straßenverkehr beschäftigten 
Fahrpersonals (AETR). BG BI. Nr. 5 1 1l/ 1 975 .  

V e r f a s s u n g  

Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1 929,  BGBI .  Nr .  1 / 1 930 in geltender Fassung (siehe i ns­
besondere Bundes-Verfassungsgesetznovelle 1 974. BGB!.  Nr .  444 ).  

Bundesverfassungsgesetz vom 2 .  Juni 1 948, BGBI.  Nr.  1 39 .  betreffend die Zuständigkeit des Bundes auf 
dem Gebiete des Arbeiterrechtes sowie des Arbeiter- und Angestelltenschutzes und der Berufsvertretung. 

V e r w a l t u n g  

Kundmachung vom 23 .  Mai 1 950, B G  BI .  Nr .  1 72 .  über die Wiederverlautbarung von Rechtsvorschriften 
auf dem Gebiete des Verwaltungsverfahrens, in der Fassung der Bunde,gesetze vom 26. Juni 1 951l ,  BGB! . 
Nr .  1 29 (Finanzstrafgesetz) . vom 1 8 .  März 1 959,  BGB! .  Nr .  92 ( EGVG .-Novel le) ,  vom 30.  Oktober 1 959, 
BGBI .  Nr.  23 1 .  vom 26. Oktober 1 960. BGB!.  Nr .  2 1 1l. vom 4 .  Juli 1 963. BGB! .  Nr .  1 7 5  (Strafgesetznovelle 
1 9(3 ) , vom 4.  November 1 964. BGBI .  Nr. 275 ,  vom 27 .  Jänner 1 968. BGBI .  Nr. 45, vom 27 .  März 1 969, 
BGBI .  Nr. 1 4 3  ( EG VG .-Novelle 1 969), vom 1 .  Juli 1 970. BGBI .  Nr. 224. vom 1 2 .  Mai 1 97 1 ,  BGBI .  Nr. 
1 93 ,  vom 8. Juli 1 97 1 ,  BGB! .  Nr. 275 .  vom 8. November 1 973 ,  BGB ! .  Nr. 569 ,  vom 1 1 . Juli 1 974, BGBI .  
Nr.  422 (Strafrechtsanpassungsgesetz) ,  vom 2 .  Feber 1 977. BGBI . Nr.  1 0 1 ,  vom 27.  April 1 977 .  BGB! . Nr .  
232 ,  vom 1 .  Feber 1 978, BGBI .  Nr .  1 1 7, vom 1 6 . März 1 978, BGBI . Nr.  241l und vom 7 .  Mai  1 98 1 ,  BGB! . 
Nr .  264 sowie der Kundmachung vom 23.  April 1 976.  BGBI .  Nr. 1 1)8 .  

Verordnung vom 3 1 .  Juli 1 95 1 ,  BGB ! .  Nr .  2 1 9, über d ie  bei der  Handhabung der  Verwaltungsverfah­
rensgesetze zu verwendenden Formulare (Verwaltungsformularverordnung 195 1 ) . in der Fassung der Ver­
ordnungen vom 24. A ugust 1 97 1 ,  BGB! . Nr .  349, vom 2 .  Mai 1 972,  BGB! .  Nr. 1 5 3 ,  und vom 2 1 .  Juni 1 977, 
BGB! .  Nr. 366. 
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Verordnung vom 6. Feber 1 96H, BG81 .  Nr.  53 ,  über die Verwaltungsabgaben in den Angelegenheiten 
der Bundesverwaltung und über die Art ihrer Einhebung bei den Bundesbehörden (Bundes-Verwaltungsab­
gabenverordnung 1 (68) ,  in  der Fassung der Verordnungen vom 2 1 .  Dezember 1 97 1 ,  BG BI .  Nr .  3/ 1972 ,  
vom 26 .  April 1 973,  BGBL Nr.  200, vom 10 .  November 1 975 ,  8GBL Nr .  575 ,  und vom 20 .  Feber 1 979,  
BGBI.  Nr .  HO,  sowie der Kundmachungen vom 9 .  Mai 1 968. BGBL Nr. 1 68 ,  und vom 3.  September 1 970, 
BGBI .  Nr .  2 84 .  

Internationale Übereinkommen der Internationalen Arbeitskonferenz, die von Österreich ratifiziert wur­
den 

Ü bereinkommen ( Nr .  4) über die Nachtarbeit der Frauen, BGBL Nr .  226/ 1 924.  

Übereinkommen (Nr .  5)  über das Mindestalter für die Zulassung von Kindern zur gewerblichen A rbeit, 
BGBI. Nr.  2 79/1936.  

Übereinkommen (Nr .  6 )  über die N achtarbeit der Jugendlichen im Gewerbe,  BGBI.  Nr .  2 26/ 1 924 .  

Übereinkommen (Nr .  1 3 )  über d ie  Verwendung von Bleiweiß zum Anstrich, BGBL Nr .  226/ 1 924. 

Ü bereinkommen ( Nr.  26) über die Einrichtung von Verfahren zur Festsetzung von Mindestlohntarifen, 
8GBl.  Nr. 293 , 1 974.  

Übereinkommen (Nr .  33 )  über das Alter für die Zulassung von Kindern zu nichtgewerblichen Arbeiten, 
8GBl .  Nr. 280/ 1 936 .  

Übereinkommen (Nr .  8 1 )  über d ie  Arbeitsaufsicht in  Gewerbe und Handel, BGBI .  Nr.  225/ 1 949. 

Ü bereinkommen (Nr.  89)  über die Nachtarbeit der Frauen im Gewerbe, BGBL Nr. 229/ 1 950. 

Übereinkommen ( Nr .  1(2) über die Mindestnormen der Sozialen Sicherheit, BGBL Nr .  3 3/ 1 970 (Teile 
11, IV, VII und V l lI ) .  

Übereinkommen (Nr.  1(3 )  über den Mutterschutz (Neufassung vom Jahre 1 (52) ,  B G B L  Nr .  3 1 / 1 970, in  
der Fassung der Kundmachung vom 3 .  September 1 970, BGBI.  Nr .  2 H4 (Druckfehlerberichtigung) . 

Ü bereinkommen (Nr .  1 3 5 )  über Sch utz und Erle ichterungen für Arbeitne hmervertreter im Betrieb, 
8GBl .  Nr. H8/ 1 974. 

Übereinkommen (Nr .  1 44) über dreigliedrige Beratungen zur Förderung der Durchführung inte rnationa­
ler Arbeitsnormen, 8GBI . Nr. 238/ 1 979.  

Sicherheitstechnische und arbeitshygienische Richtlinien und Grundsätze für den Arbeitnehmerschutz 

Ä r zt l i c h e  U n t e r s u c h u n g e n  

Grundsätze und organisatorische Hinweise für die Durchführung ärztlicher Untersuchungen gemäß der 
Verordnung über die gesundheitliche Eign ung von Arbeitnehmern für bestimmte Tätigkeiten, 
BGBI. Nr. 39/ 1 974, Erlaß des Bundesministeriums für soziale Verwaltung vom 24 . Jänner 1 97 5 ,  
Zl . 6 l .  73  0/2-4/ 1 9 7 5 ,  kundgemacht i n  den Amtlichen Nachrichten dieses Bundesministeriums, XXXI . J ahr­
gang, Nr. 4 vom 30. April 1 ( 7 ) .  

Änderungen und Ergänzungen der  Grundsätze betreffend die Untersuchung lärmgefährdeter Arbeit­
nehmer, Erlaß des B undesministeriums für soziale Verwaltung vom 27 .  November 1 976, 
Zl. 6 1 .730/28-4/ 1 976,  kundgemacht in den Amtlichen Nachrichten dieses Bundesministeriums, XXXIII .  
Jahrgang, NT .  2 vom 2H .  Feber 1977 .  

U ntersuchung von Arbeitnehmern, d ie  der  Einwirkung besonders belastender Hitze ausgesetzt sind; Be­
urteilung raumklimatischer Verhältnisse,  Erlaß des B undesministeriums für soziale Verwaltung vom 1 9. Juni 
1 975 ,  ZI . 6 1 .  7 1  0/)-4/ 1 975 ,  kundgemacht in den Amtlichen N achrichten dieses Bundesministeriums, XXXI .  
Jahrgang, Nr .  9 vom 30.  September 1 97 ) .  

Ärztliche Untersuchungen bei Einwirkung durch Alumin iumstaub, Erlaß des Bundesministeriums für so­
ziale Verwaltung vom I H. Jänner 1 97 7 ,  Zl. 6 1 .02 1 /1 -4/ 1 977, kundgemacht in den Amtlichen N achrichten 
dieses B undesministeriums, XXXI I I .  J ahrgang, Nr. 3 vom 3 1 .  März 1 97 7 .  

Ärztliche Untersuchungen nach den Strahlenschutzvorschriften ; Untersuchungsvordrucke und sonstige 
administrative Regelungen, Erlaß des Bundesministeriums für soziale Verwaltung vom 29 .  Mai 1 97 8 .  
Zl . 6 1 .  730/ 1 5-4/ 1 978 ,  kundgemacht in  den Amtlichen Nachrichten dieses B undesministeriums, XXXIV .  
Jahrgang, NT. 7 vom 3 1 .  J uli 1 97 8 .  
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A rb e i t e n  a u f  H o l z m a s t e n  

Richtl inien zur Verhütung von U nfällen bei Arbeiten auf Holzmasten, Erlaß des Bundesministeriums für 
soziale Verwaltung vom 2. April 1 963,  Z!. ZAI- 1 2 9.082-34/ 1 962, kundgemacht in den Amtlichen Nachrich­
ten dieses Bundesministeriums, XIX.  Jahrgang, Nr. 4 vom 30. April 1 963 .  

D i s s o u s g a s - S c h w e i ß - und S c h n e i d e  a n l a g e n  

Sicherheitstechnische Richtl inien für Dissousgas-Schweiß- und Schneideanlagen, Erlaß des Bunde�mini­
steriums für soziale Verwaltung vom 2 .  Mai 1 977.  Zl. 6 1 . 33 0/2- 1 / 1 97 7 .  kundgemacht in den Amtl ichen 
Nachrichten dieses Bundesministeriums. XXX I I I .  Jahrgang. Nr. 6 vom 30. J uni 1 977 .  

G e s u  n d h e  i t s s c h ä d  l i e h e  A r b e i  t ss  t o ffe 

Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe (MAK-Werte ) 1 9H I .  Erlaß 
des Bundesmin isteriums für soziale Verwaltung vom 1 3 . November 1 9H I .  ZI . 6 1 . 7 1 0/ 13-4,  1 YS 1 .  kundge­
macht in den Amtlichen N achrichten dieses Bundesministeriums. kundgemacht in den Amtlichen N achrich­
ten dieses Bundesministeriums. XXXV I I .  Jahrgang. Nr. 1 2  vom 30. November 1 98 1 .  

H e b e b ü h n e n  

Sicherheitstechnische Richtlinien für Hebebühnen. Erlaß des Bundesministerium, für soziale Verwaltung 
vom 5. Jun i  1 970. Zl . 6 1 . 550/6-45/ 1 970. kundgemacht in den Amtl ichen Nachrichten dieses Bun desmiOl'itc­
riums. XXVI. Jahrgang, Nr .  9 vom 30.  September 1 970. 

N a c h w e i s  d e r  F a c h k e n n t n i s s e  

Grundsätze für die Ausbildung nach der Verordnung über den Nachweis der Fachkenntnisse für be­
stimmte Arbeiten. BGB! .  Nr .  44 1 / 1 975 .  Erlaß des Bundesministeriums für soziale Verwaltung vom 6. April 
1 976. Zl . 6 1 .022/36- 1 1 1 976.  kundgemacht in den Amtl ichen Nachrichten dieses Bundesministeriums. 
XXXI I .  Jahrgang. Nr. 6 vom 30. Juni 1 976. 

B a g g e r  

Verwendung von Baggern z u  Hebearbeiten. Erlaß des Bundesministeriums für soziale Verwaltung vom 
1 0. September 1 98 1 ,  Zl. 6 1 . 550/8- 1 / 1 98 1 ,  kundgemacht in den Amtl ichen Nachrichten dieses Bundesmini­
steriums, XXXV I I .  Jahrgang, Nr .  8 vom 3 1 .  August 1 98 1 . 
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5 Organisation des V erkehrs-Arbeitsinspektorates 
Personal der Verkehrs-Arbeitsinspektion nach dem Stande vom 3 1 .  Dezember 1981 

Gruppe Verkehrs- Arbeitsinspektorat 1) 

G ruppenleiter: a n .  Univ.-Prof. Dipl .- Ing. Dr. techno Heinrich Kraus, 
Min isterialrat 

Abteilung Pr. 6 :  

Leiter: 

Wahrnehmung de, gesetzl ichen Schutzes der Arbeitnehmer bei den E isenbahnunter­
nehmen, d ie den Bestimmungen des Eisenbahngesetzes 1 95 7  unterl iegen, e inschli eß­
lich deren Kraftfahrbetrieben und H ilfseinrichtungen sowie bei Schlaf- und Speisewa­
genunternehmen ( insoweit  deren Tätigkeit bei oder in Zügen durchgeführt wird) .  
M itwirkung an den Arbeiten des Österreiehischen Normungsinstitutes. Grundsätzliche 
Angelegenheiten des Arbeitnehmerschutzes, i nsbesondere jene im Rahmen der Ar­
beitnehmerschutzkommission. Zusammenfassende Behandlung der Angelegenheiten 
der Verkehrs-Arbeitsinspektion 

ao. Univ.-Prof. Dipl . - Ing. Dr. techno Heinrich Kraus, 
Ministerialrat 

Dipl .- Ing. Friedrich Braunbart.  
M in isterialrat 

Regierungsrat l ng. Karl Schötz, 
Amtsdirektor 

Dipl .- Ing. losef Poremba, 
Bundesbahn-Zentralinspektor 

log. Bruno Scheinhart. 
Bundes bahn -Zentral inspek tor 

Ferdinand Hitz, 
Bundesbahn-Oberinspektor 

Kurt Breitfuss, 
Bundesbahn- I nspek tor 

I ng. Franz N icht, 
Bundesbahn- Inspektor 

lng. Walter Stamminger, 
Bundesbahn-I nspektor 

lng. Peter Gaider. 
B undesbahn- I nspektor 

Elfriede Straßer. 
B undesbahn-Oberrevident 

Engelbert Bacher. 
Bundesbahn-Revident 

I ng. Gerhard FliedL 
Oberrevident 

') Das Vcrkchrs-Arbeitsinspektorat (Dienstsitz: 1 0 1 0  Wien, Am Hof 4) ist als Gruppe der Präsidialsektion des Bun­
desministeriums für Verkehr eingegliedert. 

3 2  
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Rderat Pr . 6 1 :  

Leiter : 

Rderat Pr. 6 2 :  

Lei ter : 

A btei lung Pr. 7 :  

Leiter:  

B esondere Wahrnehmung der A u fgaben des A rb e it nehmerseh ulI:es bei  den S traßen­

bahnen und jener,  die das Verkehrs- Arbei tsinspektorat auf den G ebieten der 
Arbeitsmedizin sowie der Rechts- und :-.Iormenangc 1egenhei ten betreffen 

Dipl .-Ing.  Friedrich Braunbart.  

M i n isterialrat 

Medizinal rat Dr.  mcd.  u n i v .  Erhard Weltin . 

V e rtrags bediensteter 

I ng.  Peter G aider. 
Bundesbah n- I nspektor 

Besondere Wahrneh mung der A u fgaben de, Arbeitneh mersch utles bei  d e n  H aupt­

und Kleinsei l bahnen 

Regierungsrat Ing. Karl Schiitz, 
A m tsdirektor 

I ng. B runo Scheinhart.  
B undesbahn-Zen tral inspek [(lr 

I ng. Walter S tam minger, 

B undesbah n - I  nspe ktor 

I ng. G erhard FliedL 

Oberrevident 

Wahrn e h m u ng des gesell:l ichen Sch utzes der Arbeitnehmer bei  der Post- und Tel e­
graphenverwaltung und deren Kraftfahrbetrieben (e inschließl ich der Neben- und 

H i l fsbetriebe ) sowie bei der Sch iffahrt und der L u ftfa h rt .  Vertretung beim I nternatio­
nalen A ussch u ß  IUf Verein heit l ichung von U n fallvcrhütu ngsvorschriften für die  Bin­

n enschiffahrt.  B earbeit ung ökonomisch- administ rativer B e lange der Verkehrs­
A rbeitsimpektion, S tatisti k 

H ofrat Ing.  Erich Schwarz, 
A m tsdire k t or 

Regierungsrat I ng.  H e i nrich Peschina. 
A m tsdire ktor 

Glto Kresta. 

A mtsdirek tor 

I ng. Wi lhelm B rauner.  
A m tsrat 

Erwin Pitro. 
Amts,e kretär 

H e rbert Len k ,  

Revident 

G abrie l e  Dari nger. 
Revident 
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6 Statistik 
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Pn .... l l inn 

I 

A 

I 

I 

1 . 1  

I � 

2 

3 

I I  

B 

C 

D 

E 

F 

6 . 1  Besuchte Betriebe ') und Dienststellen, diesen nachgeordnete, örtlich getrennte 

BeZl'lchnunl.! dt:r Betriehc, Dlc n-.t<..tC'lkn 
�(lWII' der lh��L'n n'lChgeordnetl'll . on I 11.: h 

getrennten Stellen der clnzclm:n 1 JntcrnL'll lTll'[J 
h/.w. Vl'rkehrslwclj.!l' 

2 

Eisenbahnen ! )  

Offent l iehe Eisenbahnen ' )  

Haupt- und N ebenbahnen -' ) ,  ' ) 

Österreich ische Bunde,bah-
nen - ' ) 

Haupt- und Nebenbahnen im 
Privat betrieb ' ) ' ) ' ) 

Straßenbahncn ' ) ' ) " ) ) 

Sei lbahnen ' ) X)  

Nicht-öffe nt l iche Eiscnbahnen ' ) " ) 

Summe Eisenbahnen 

Schlaf- und Speisewagenuntemehmen 

Üsterreichische Post- und Tele�ra-
phemerwaltun� 10) 

Radio Austria AG 

SchitTahrt 1 1 )  

Luftfahrt 12) 

Summe ( Position A - F )  aller Ver-
kehr<,z\\'eige 

Fußnoten siehe Seite -+X 

3h 

1 1 - -1 

In�g.csam! 

J cl 

I . 6'J:" X95 

I U  72 

1 7X 1 07 

lf.,tJ 29 

57 l 4,)2 

2.726 1 .595 

2 -

2.059 958 

3 -

53 22 

28 1 2  

·um 2 , .'1X7 

In"ptLH..:'rll..' Betnehl' 

davun mit  

<;; - 1 9 cU -1� 5t1-4l)l) :'00 und mehr 

A_rr.e l t n l'hmL'rn 

:i h 7 k 

427 I h l  IX:; 27 

23 I I  7 -

24 1 9  26 2 

1 32 X - -

h7 7 5 -

673 206 223 29 

I - ] -

862 147 84 8 

2 - I -

19 6 6 -

8 I 5 2 

1 _ :"h'i  3hll 320 39 

III-15 der Beilagen XVI. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 41 von 57

www.parlament.gv.at



Stellen, deren Arbeitnehmerstand sowie die Zahl der durchgeführten Inspektionen 

I n  den Betriehen durchj!cfiJhrtl' I n  .... pcktioncll ArhcltnehmL'T 10 den m..;pillcrten Betriehen 

ddV(tn da,"on 

mannhchc \\ cihllehc Pll..,111on 

I nsgc<.;amt Cl '>tc weItere ln ... gcsamt 

Er\\aL'h�L' nL' Jugendliche 1 ; )  l-�f\\ ach"l'llc J u gl.."n dhdll' : ; j  

In"pcktHmell 

'i 1 1 1  1 1  I c I ,  1 -1  \ )  I n  1 7  

A 

I 

I 

1 .75� 1 . 695 6-' 57 526 5-' .2-'5 1 .1 99 3 . ()X� 4 1 . 1  

1 1 3 1 1 3 - 1 . 5 1 7  1 . 396 Cl 1 1 4 I 1 ., 

1 79 1 7� I 6 .859 6 . 299 ..IX 492 20 ., -

1 69 1 69 -- 1 . 1 8 1  1 . 1 44 - :17 - 3 

5�O 57 1 9 2 . 740 2 . 730 - 1 0  - I I  

2.799 2.726 73 69.823 64.804 1 .253 3.741 25 

2 2 - 102 101 - 1 - B 

2.074 2.059 15 3 1 . 115 23.405 1 . 1 78 6.455 77 C 

3 3 - 265 194 - 71 - 0 

53 53 - 1 .054 925 28 97 4 E 

28 28 - 3.006 2. 162 12 828 4 F 

4. 959 4 . �7 1  �� \0'1.365 lJ I . 5'! l 2 . 47 1 1 1 .  I 'ß I ] ( 1  

3 7 
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Pn�JtIlHl 

A 

1 . 1  

, 

, 

3 

" 

B 

C 

0 

E 

F 

Ht'/t'1Chnung der HelrlL"hc , DIt:n..,t�tdkn so\'. le der  lbc'ien 

nachgeordnc ! c n .  hrtlidl gctrl'nntL'n Stellen d e r  C11l/t.' Inen 

L'ntLrnehlllen bz\.\ Verkchr:,zwcl.i!L' 

Eisenbabnen 

Öffe nt l iche E isenhahnen 

Haupt- und N ehenhahnen 

Österreich ische B undesbahnen 

Haupt- und Nebenbahnen im Privatbet riebe 

Straßen hahnen 

Seilbahnen 

Nicht-öffentliche Eisenbahnen 

Summe Eisenbahnen 

Schlaf- und Speisewagenunternehmell 

Österreichische Post- und Telegraphenverwaltung 

Radio Austria AG 

Schiffahrt 

Luftfahrt 

Summe ( Position A - F) alle r Verkehrszweige _ 

FuJ3notcn siehe S.:itc ..\t\ 

yp � � _"'\ 260 

-' 

1 5  .+3 

In 5..\ 

I () 26 

258 386 

197 186 

1 4 

3 4 

459 582 

6.2 Unfalltechnische, arbeitshygienische sowie den 

67 1 l OS 63 t\o 123 

1 0  2 

3..\ ..\ t\ 2 4..\ 

33 1 2  30 1 3  2 

..\7 6 .2 8 

795 127 103 97 179 

232 36 38 35 66 

3 2 2 

3 1 4 

1 . 034 1 64 142 134 251 

5 1  22') 

2 h I 
..\ 74 

3 12 

"-

61 326 

3 1  71  

3 

2 

95 401 

Rctrieb�rüuml' 

V 
f 

1 1 )  1 1  

I ::: �2 1 

7 

4 

1 �  27  

29 768 

6 147 

1 2 

36 417 
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Verwendungsschutz betreffende Beanstandungen 

und Arhcitsstatten Allgemeine rVfangL'i I\.raftL'rll'll)!Ung und -llhertr�\gung 

� � 
i c 

i 
2 

" c 'J " :; � c � � �' � ." c ." �' i! � C 0<, :; -,; cu c '" c � "" �, � � � � 2 2 � �) .c -'= 2!J .:;: � '" " 

� 
", � -;:; � �}� E " ;.. � 

0;, .c � c c -;; E " ?:J :;; .G 

� « -,; � <'( CO F -,; "', =: " 
{ 

", .c � �) c Z " � � " g § -§  " " ,,;, " � 'J 1 c -3 �, :� 2 i � c � 2 " c ;! § � c. ::;: � � § :/i  � � ';L � � 2' c � j " "} :; 

t 
" -B 'C 

� L i. 'J , .� :L ." 
� � .� Li � � " 'J 

.�' 

" � � �j, 

� � -� v � � ·S C; '0 
-; � 

� 
� 2 -" " .� -:; c -E c L 'C J: ;; " "- :L � } /: .;, ".J: .;.; ;: <'( J; <'( .;, - :: - .l: 

1 2  1 3  1 4  1 5  11> 1 7  1 11  1 9  20 2 1  " 21 24 25 20 ],7 I 27 

fl l  395 75 68 94 1 3  70 1 77 73 225 1 22 2fl 5 1 7X 1 2  2 3 . fl33 

2 1 5  X 3 4 2 7 2 2 <) XX 

X 9 4 1 3  1 1  25 X 2 4 54 4 3X4 

1 0  45 65 53 3 1  2 58 42 24 5 2X :. 573 

3 X X 7 M 1 1  3 1  55 3 1  1 5  :; 4 2 355 

77 463 161 136 149 79 96 298 129 307 165 42 7 273 20 2 5.033 

2 

78 150 32 29 310 4 13 41 7 lO 7 29 4 29 2 1 .790 

2 

1 2 4 5 1 5 1 4 43 

1 2 3 6 5 1 1 5 43 

156 616 195 172 470 83 110 349 137 318 172 77 1 1  308 22 2 6.913 

39 
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� 
P(l�ltHm Ver\..l'hr�/wclge � 

".r. 
� 
� 
� �" § 

� 
-

1 27 2X 

A Eisenbahnen 

Öffent l iche Eisenbahnen 

Haupt- und Nchenhahnen 

1 . 1  Österreichische Bundcsbahnen 3 . 033 5() 

') H aupt- und N ebcnhahnen im Privatbetriebe 88 

2 Straßcnbahnen 384 :; 

3 Seilbahncn "73 :: 

11 Nicht-öffent liche E isenbahnen 355 

Summe Eisenbahncn 5 .033 58 

B Schlaf- und Speisewagenunternehmen 2 

C Österreichische Post- und TelegraphenverwaItung 1 .790 8 

D Radio Austria AG 2 

E Schiffahrt 43 

F Luftfahrt 43 

Summe ( Position A - F) aller Verkehrszweige 6.913 67 

Fußnoten siehe Seite 4� 

40 

6.2 Unfalltechnische, arbeitshygienische sowie den 

Arhclhma:-.chmcn (Einrichtungen) l ur  die 
} krqLllung. Bearbeitung lind I ,agerung von 

c 

-g 
E 

§ � 1 -; :::: 
c � ':; ':;; 
� � v:  c 

" Vi " � � 
iii � § � � ;; .." -.:: � '"' �' � " � � z " 5i � oe 

2Y .11)  3 1  l' 3 ,  

7� l-l  22 73 

-l4 2 2 26 

1 0  � 3 

6 

133 19 33 1 08 1 

1 

1 33 19 33 109 

c 
� 

Vi 

i' 
3 

.14 

1 0  

2 

13 

15 

1 

29 

Forder­
ma�chinen 
( -einriCh­

tungen) 

36 

40 6 

0 

2 1  

5 

73 9 

4 4 

1 

77 14 

3 7  

-l6 

3 

2 

I �  

69 

6 

75 
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Verwendungsschutz betreffende Beanstandungen 

38 39 

1 66 -

34 -

1 -

1 -

42 1 5 

623 5 

- -

- -

- -

- -

- -

623 5 

Spezielle Eisenbahnanlagen und -einrichtungen 

40 

9 

-

-

-

38 

47 

-

-

-

-

-

47 

"0 0: " 

� 
E 0: '" " . J:J  
� �  
"C �  " " > c-
e· C " " .. ..  '" 0: -a E  "' .r:  0: u 
.ß :� 
z '? 

41  

63 

3 

1 

-

47 

114 

-

3 

-

-

-

117 

0: " 
-5 
.� 0: " 
:.: 
"0 0: " 
"* 
� 

c;; 

42 

1 80 

1 1  

8 

1 

222 

422 

-

-

-

-

-

422 

43 

40 

-

-

-

23 

63 

-

-

-

-

-

63 

0: 
" 
� 

" '" " "0 
öl 
E 
0: 

.E 
"0 0: " 
� 
0: 2 " 
-5 c;; 

44 

3 

-

-

-

9 

12 

-

-

-

-

-

12 

45 

1 1 9 

1 6  

-

-

1 26 

261 

-

-

-

-

-

261 

46 

29 

1 

2 

7 

1 5  

54 

-

1 

-

-

-

55 

C: 
" 
0: " 

:c u on 

47 

1 8  

2 

1 

1 

1 8  

40 

-

-

-

-

-

40 

Fahrzeuge 

48 49 

3 1  -

- -

1 -

- -

2 -

34 -

- -

2 -

- -

- 1 

1 -

37 1 

50 

-

-

-

-

-

-

-

1 

-

-

-

1 

Verwen­
dungs­
schutz 

51 

1 

-

1 

1 

-

3 

-

-

-

-

-

3 

0: 
� 
0: " 
� 
t " J:J 

';:J 

.� 0: o on 

52 

8 

-

-

1 

1 

10 

-

-

-

-

-

10 

41 

53 

4.639 

1 59 

49 1 

633 

1.3 1 5  

7.337 

2 

1 .835 

2 

45 

46 

9.167 
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6.3 Die der Verkehrs-Arbeitsinspektion im 

Ursachen der Unfälle 

Mcch<Jnlsche Vnarheitung Sonstige Vcrarbei-

von Holzund on allen 
von Metallen ahnlichen ubrigen 

Stoffen Stoffen 

� � " � 
Pn�ltlon \'nkchrsz'>'t"lgc � c 

"' � � � 'j 
OL =§ � c � � � � � " c � Cf> V ;:; ·v � 

" 

f J � oL öl, " c -g .c .c 
v ;:; ::: .� c '" '" 1 & 

� ü � c es> " 

.� 
0 � c 

L 0:> � 0.- �J " 2 � 
� ·ü Ü �J � V "- � ü c 

� -e c ö-=B "" .c -5 c ;; c "' 
� � � � u 0 � 0 '" >< 0) 

Cf> � <n Vl uo C/l ;;.J > > 

1 1 3 4 5 6 7 X 9 1 0  1 1  

A Eisenbahnen 

I Öffent l iche Eisenbahnen 

1 Haupt- und Nebenbahnen 

1 _ I  Österreichische Bundesbahnen - - 3S 42 55 10 1 7  7 1 5 47 

1 - 2 Haupt- und Nebenbahnen im Privatbetrieb - - 2 3 2 1 - 1 - 1 -

2 Straßen bahnen - 1 1 4  1 2  2 - 1 - - - 1 3  

3 Seilbahnen - 1 1 - 2 1 - - - - -

1 I  Nicht-öffentliche Eisenbahnen - - 4 4 1 - - - - - 2 

Summe Eisenbahnen - 2 59 61 62 U 18 8 1 6 62 

B Schlaf- und Speisewagenunternehmen - - - - - - - - - - 1 

C Österreichische Post- und Telegraphenyerwaltung - - 9 4 8 - 2 5 - - 12 

D Radio Austria AG - - - - - - - - - - -

E Schiffahrt - - - - - - - - - - -

F Luftfahrt - - 3 2 3 - - - (�) - 1 

Summe ( Position A - F )  aller Verkehrszweige _ - 2 71 67 73 12 20 13  (�) 6 76 

Fußnoten siehe Seite 4S 

42 
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Jahre 1981 zur Kenntnis gebrachten Unfälle 14) 

Ursachen Jer Unfalle 

tung l:ürderClnnchtungen und "rransportmittcl l':I�enbahnhctrich 

Hehezeugt:: Fahr lcuge 

1 2  1 3  1 4  1 6  17  1�  19  211 21 24 26 27 1 - 27 

( �  fB �� ( 3) (?bl 2 1  1 1  1 5  24 6 9 1 26 27 3 1 2  94 

4 5 7 4 34 

3 3 2 55 

5 1 0  

2 1 9  2 2 2 40 

26 12 16 25 13 11 W gä 136 27 3 )� 13 M� (�60 
2 3 

3 1 1 61 20 10 1 9 146 

1 5 

30 1 12 17 86 38 136 27 3 14 

43 
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Position 

A 

I 

1 

1.1 

1.2 

2 

3 

II  

B 

C 

D 

E 

F 

Verkehrszweige 

Eisenbahnen 

Öffentliche Eisenbahnen 

Haupt- und Nebenbahnen 

Österreichische Bundesbahnen 

Haupt- und Nebenbahnen im Privatbetriebe 

Straßenbahnen 

Seilbahnen 

Nicht-öffentliche Eisenbahnen 

Summe Eisenbahnen " . . . .. . . . . . 

Schlaf- und Speisewagenuntemehmen 

. . . . ... . 

Österreichische Post- und Telegraphenverwaltung 

Radio Austria AG 

Schiffahrt 

Luftfahrt 

Summe (Position A -F) aller Verkehrszweige . . . .  

Fußnoten siehe Seite 4 8  

4 4  

c � " "" C '" 
"E :t 

� 0 al ... .D C c c c '" o �  � c "" � > .'" 
E "ö � �  "ü -e " � � " '"  �:= .D "ü :s 

0 '" <: al E 
1 -27 28 29 30 

(9) 
76 1 - - -

34  - - -

55 - - -

1 0  - - -

40 - - -

t§Jo - - -

3 - - -

146 - - -

- - - -

- 12 21 2 
(3� - - -

i.W8 12 21 2 

6.3 Die der Verkehrs-Arbeitsinspektion im 

Ursachen der Unfälle 

Schiffahrt 
bei ver-

.<: � 
:s c ." " � ."  C � "ö .D § 't: "" �  .E :s oii '" " E Ö. � '" :2 �  g "" '" :a � <: c '" :s " 

"s :,; ." " c " � " =-= c � � § " ... c " c � E  � .<: � " -" � " :,; " "" u  CI) u '� .:: '::s "� :s �  ..c ::: -e .� "e � � -
E � .e ]  .;;; ." 0. '"  c c lS ]  '" 'ü "i3 0 " '" :t "' ''' o <: �  '" � :t <: :s 

3 1  32 33 34 35 36 37 

( 1 ) - - - - 1 1 54 284 

- - - - - 1 3  1 2  

- - - - 1 2 65 

- - - - - 2 9 

- - - - - 1 8 

- - - - 2 q�2 378 

- - - - - 1 1 
- - - - 2 96 11 
- - - - - - -

- - - 48 - 3 -

- - - - 1 3 2 
- - - 48 5 g1 392 
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Jahre 1981 zur Kenntnis gebrachten Unfälle 14) 

UrS<lt'hcn der Unfalle 

'i{:hK·dcDt.'n Arht:lhverrichtungen In unmlltt.:lbarem Zu�ammenh<tng fillt dem Betrleh 

3X 3Y 411 4 1  45 

226 1 3  1 75 203 706 600 I S 1  ( I ) 65 _g�9 
10 I I  1 2  34 1 7  5 2 1 5 1  
36 5 3 1  1 6  154 1 13 32 14 524 
4 7 10 33 3 1  9 10 1 25 
3 2 5 R X 3 78 

279 19 226 246 935 769 230 (�i J.�j 4. 7 
1 4 8 5 24 

206 3 40 82 247 167 51 236 1 .287 
1 

4 1 91 
10 3 5 4 1 1  16 5 (3� 

495 25 272 337 1 . 197 960 291 Hb J.WO 

in nicht unmItteIharem Zu�amml'nhang rnH dem BeInen 
hl\\ . unahhanglg \"on Jle;em 

� I 

( 2� 6 2 16 X W 90 
( 232 
1 4') 1 4  7 4 1  2S 
1 1  lOS 2 
1 5  

(��9 124 22 9 W 122 
1 

(l�5 753 4 73 

0j: 3 

5 
1(.W4 877 26 9 W 195 

54 

(31 7 S -LW7 
(233 (f�4 
239 763 
1 22 247 
1 6  94 

(l�! 1.1 8  Ü�5 
25 

l �j15 2�Jh 
1 2 

(1i3 (i64 
5 (3�5 

l.k�� J.W3 
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6.3 Die der Verkehrs-Arbeitsinspektion im 

Zahl 

.D 
i S E 

.....:... E .� � § 
; � c 

§ 5 � �  " "'-'  
::I "0 E lr, "0 ",  

:: '.:: 2 � § � � -'= -0  

§ ; I u " 

c: -;.iJ � � � �  :: ;; � .� � � 11 
Position Verkehrszweige "' -"  <U -" " 

:::: c: "'O - :::: c: � f" l  � .= � E E � ('tI Il) oc.. lf', ,, -1: E "51 I . _  ('tI " c. 
::J E E .=: � E ; � - [/';  

� � �& � � :§  � :<; -,, 2!  

E � � �) � N � �  .;..... � 
E E " 0- E ';; � u E � !:; .,. E U · Vl 

� �  - � -;:I ('0: l) I � ('tI N ll.I crl ...o CO _  (/) .D ..D "'O  

�6 53 'i� 

1 9RO 19H1 19XO lYHl 1 9XO 1 9H 1  

A Eisenbahnen 

I Öffentliche Eisenbahnen 

I Haupt- und Nebenbahnen 

1 . 1  Österreichische Bundesbahnen ( 1 � 3.6 4 ( I � 3 . 3  9 (4J 6. I 918 lVi5 ( I� 4. 1 7 
1 .2 Haupt- und Nebenbahnen im Privatbetriebe 166 1 5 1  (li2 (2�3 q�1l (f�4 

2 Straßenbahnen qfl 524 203 239 1IT4 763 

3 Seilbahnen 1 20 1 25 103 1 22 223 247 
II Nicht-öffentliche Eisenbahnen (r67 78 1 4  1 6  (HI 94 

Summe Eisenbahnen . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . 4�1� ·�Wi 4. 7 �J3 l �i� 5���1 5(.��5 

B Schlaf- und Speisewagenunternehmen 40 24 5 1 45 25 

C Österreichische Post- und Telegraphenverwaltung l�i16 1 .287 1��1 m5 2��i7 2�J12 

D Radio Austria AG - 1 - 1 - 2 

E Schiffahrt 93 91 (1{0 (l{3 (163 q64 

F Luftfahrt 71 (3� °12 5 11�3 (3J5 

Summe ( Position A - F) aller Verkehrs7weige . .  , . . . . . , . . . . 5(.�W8 5(S�0 l.�<Pl -<��3 2.5 3 l�% 8(.�"ZJ3 

Fußnoten siehe Seite 48 
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Jahre 1981 zur Kenntnis gebrachten Unfälle 14) 

der gemeldeten Unfalle uherhaupt 

Hievon betraten 

mannhch weiblich 

l I/Xl) I �X 1 1 9XII I �X I  I �X I  I ')XII I �X 1 

I 

I 
.'\ 1 ,02 SO. U 3 (ß7 3 . 779 1 77 192 1 60 1 7.'\ 1 I I I . �� i 1 1 . 34 

2 .24 2 .22 1 7h 1 76 - - 1 2  H - � 1 1 ) .� 1 1 1 '1 

X,52 9,22 663 703 8 1 1  43 �9 - � 1 1 . 1 ·1 I 
2 . 66 2 ,99 2 1 1\  238 - - 5 9 - � � i � 

I A5 1 . 1 � 1 2 1  94 - - - -� - - ( I . X I  -

65,89 65,70 5.1 1 5  4.990 185 203 220 241 1 I 0,40 0.29 

0 .54 0,30 43 24 - - 2 1 - - - -

31.35 3 1 ,57 2.058 2.004 201 115 345 485 23 8 0,23 0.37 

- 0,02 - 1 - - - 1 - - - -

1 .23 1,26 97 
( l� - - 6 5 - - 0,97 0,96 

0,99 1 , 15 70 87 - - 1 3  8 - - 1 ,21 3 . 16 

100,00 100,00 7.383 /i65 386 318 586 741 24 9 0,36 0.33 
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Anmerkungen zu den statistischen Angaben der Tabellen 6.1  bis 6.3 

I )  Betriebe . Dienststellen sowie diesen nachgeordnet e .  örtl ich get rennte Stellen der e inzelnen U nternehmen bzw. 
Vcrkehrszweige . 

� � 

2) Eisenbahnen i m  S inne des Eisenbahngesetzes I lJ57 ( siehe auch Bei lage 7. I ) 
3) Schienenbahnen und Kraftwagenbetriebe. 

4 )  E inschließlich Generaldirck t ion . den der Gene raldirekt ion nachgeordneten Zent rabtel Ien . den Bundesbahn­
direkt ionen mit  der C,eschäftstel le Graz sowie den ausführenden Dienststellen (wie z .  B. Bahnhöfen und Hauptwerk­
stät ten .  Zugförderungsleit u nge n .  Streckenlei tungen . Materialmagazine . Elektro- .  Signal- und Fernmeldestreckenlei­
tunge n .  Kraftwagenhetriebslei t unge n .  Zentralschule n )  und diesen nachgeord neten iirtl ich getre nnte Stellen .  jedoch 
ausschließlich der von den Osterreichischen Bundcshahncn betriehenen Stuhach-Weißseebahn ( Hauptsei lhahn) und 
der Seem.chi ffahrtsbct riebe der Osterreichischen Bundeshahnen .  Zahlenmäßigc A ngahe n :  Jahresmitte I lJRO. 

:;) K raftwagenbetriehe der Haupt- und Nebenbahnen im Privatbet riehe: 
Achenseehahn A G .  
G raz-Köflachcr Eiscnhahn- und Bergbaugesellschaft . 
Steiermärkische Landesbahnc n .  

L L 

Stubaitalhahn AG . 
Akt iengesellschaft der Wiener l .okalhahnen . 
Zil ler"ller Verkehrshetriebe AC, .  

6 )  Schienenhahnen (S )  und  Oherleitungs-Omnihusbetriebe (0 )  der  Straßenhahnen : 
G razer Stadtwerke A G  - Verkehrsbetriehe ( S l .  
Wiener Stadtwerke - Verkehrshetriehe ( Straßenhahn .  Stadtbahn . U-Bah n )  ( S ) .  
Straßenhahn Gmunden ( S ) .  
Innsbrucker Verkehrsbetriehe A G  ( S ) .  
Linzer Elektrizitäts-. Fernw�irrne und Verkehrsbetriehe AG ( Straßenbahn .  Pöstl ingberghahn ) ( S  und 0 ) .  
Mürztaler Verkehrs-Ge' . m . h . 1 1 .  ( Kapfenherg) ( 0 ) .  
Salzburger Stadtwerke - Verkehrshetriebe (0) .  

7 )  Kraftwagenbetriebe der  Straßenbahnen : 
Grazer Stadtwe�ke A G  - Verkehrshetriebe. 
I n nsbrucker Verkehrshetriehe AG . 
Linzer Elcktrizitäts- . Fernwärme- und Verkehrsbetriebe A C ; .  
Mürztalcr  Verkehrs-Cie s . m . h . lI .  ( Kapfcnberg ) .  
Salzburger Stadtwerke - Verkehrshetriebe . 
WienCT :l.itadtwerke - V erkehrshetriehe. 

R) Haupt- (e inschließlich deren K raftfahrbetriehe n )  und Kleinseilbahncn sowie die von den ()qerreichischen 
Bundesbahnen hetriehcne St ubach-Weißscebahn . 

lJ )  Anschlußhahnen an die Österreichischc n  Bundeshahnen . an Haupt- und Nebenbahnen im Pm athetriehe sowie 
an Straße nhahnen und Material- und Materialseilbahnen ( gemäß §§ S und lJ des Eisenhahngesetzl's 1 ')�7 ) .  

10 )  Einschl ießlich dem Verwaltungs- und Rechnung ... dienst ( mit der Buchhaltung d e r  Gennaldirck t i l l n .  dcm Fern­
mc ldelcch nischen Zentralamt .  der Post- und Te1egraphcnd irekt ionen und dem Post- und Telegraphelll mpL'k torat Salz­
hurg. der Buchhaltungen der Post- und Te\egraphendirektionen und dem Fcrnsprechgehührl'n< lmt ) .  dem Po,tdienst 
[ Postzeugverwaltung und den Post- und Telegraphen�lmtern ( einschlieJ.\lich der se lhq�indigen  Postverkc'hr,hüros. der 
RundfunLimter und der Sonderpo,tämter ) ] .  dem Postautodienst ... owie dem Fernmeldcdicmt (Ie i cgraphenzeugver­
waltung.  Fcrnmeldemonteurschulcn . Fernmeldehetriehsiimter und Fcrn'prechhetriehsamt .  der Fern mcldezcntralbau­
leitung. den Tc\egraphenhauämtern und dem Kabelhauamt ) .  durchweg ... mit  den jeweiligen A ulkndien'I<;\l' l Icn . 

1 1 )  Flußschiffahrt : 
Schiffsbetriebe ( Schiffc mit  eigenem A ntrieh und ohne eigenem A ntrieh. schwimmcnde Geräte .  Rollfähre n .  Üher­
fuhren ) 
Landhetriebe ( Lager- und U mschlagplätze. Werkstät ten .  Regiehetriebe ) 

Secnschiffahrt : 
Schiffs- und Landhetriebe ( einschließlich der Schiffahrtsbetriebe der Österreich ischen B unde,hahnen ) .  

1 2 )  Zivilflugplätze . I .ufthcfiirderungsunternehmen . Zivil luftfahrerschu len . Luftfahrzeugbetankungsdienst . 

13) J ugendliche gemäß � 3 des Bundesgesetzes vom 1 .  Jul i  I lJ4S. BG B\ .  NT .  1 46 .  üher die Beschäftigung von Kin­
dern und Jugendlichen .  zuletzt geändert durch das Bundesgesetz vom 23 . Feber IlJ79.  BGB\ .  NT .  1 10 .  

1 4 )  Die in  Klammern stehenden Ziffern hedcuten die Zahl der tödlich Verunglückte n .  Sie s ind auch in  der jeweils 
angeführten Zahl der U n fälle enthalten.  

4R 
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7 Beilagen 

7. 1  Auszug aus dem Eisenbahngesetz 1957 1) 2) 
§ 1 .  E isenbahnen im Sinne dieses Bundesgesetzes sind: 

1. Öffentl iche E isenhahnen.  und zwar: 
I .  H aupt- und Nebenhahnen. 
2 .  Straßenbahnen. 
3 .  Haupt- und Kleinseilbahnen : 

1 1 .  Nicht-öffentliche Eisenbahnen. und zwar: 
I .  Anschlußbahnen. 
2 .  Materialbahnen und Materialseilhahnen. 

§ 2 .  Öffentliche Eisenhahnen sind Eisenbahnen. die dem al lgemeinen Personen- . Rei segepäck- oder Güter­
verkehr zu dienen bestimmt und zur Beförderung nach Maßgabe der hiefür geltenden Rechtsvorschrif­
ten und Beförderungsbedingungen verptl ichtet sind (öffentlicher Verkehr) .  

§ 3 .  N icht-öffentliche Eisenbahnen sind Eisenhahnen. die e in Unternehmer vornehmlich für eigene Zwecke 
betreibt ( nicht-öffentlicher Verkehr ) .  

§ 4.  Hauptbahnen sind für den  öffentlichen Verkehr bestimmte Schienenbahnen von größerer. Nebenbah­
nen solehe von geringerer Verkehrsbedeutung, sofern sie nicht Straßenhahnen sind. 

§ 5. ( 1 )  Straßenbahnen sind für den öffentl ichen Verkehr innerhalb eines Ortes bestimmte Eisenbahnen 
(Ortsstraßenhahnen ) .  

Für den öffentlichen Verkehr zwischen mehreren henachharten Orten hestimmte Eisenbahnen gel­
ten als Straßenbahnen. wenn sie infolge ihrer baulichen oder hetrieblichen E inrichtung oder nach 
der Art des von i hnen abzuwickelnden Verkehrs im wesentlichen den Ortsstraßenbahnen entspre­
chen. 

( 2 )  Oberleitungs-Omnibusbetriebe gelten als Straßenhahnen. sofern es sich nicht um die H aftung für 
Schäden beim B etrieh eines Oberleitungs-Kraftfahrzeuges, wenn auch in Verbindung mit orts­
festen eisenbahntechnischen E inrichtungen, handelt. 

§ 6.  ( l )  Hauptseilbahnen sind für den öffentlichen Verkehr hestimmte Standseilbahnen sowie Seilschwebe­
bahnen mit Pendelbetrieb oder mit Umlautbetrieb, wenn bei letzterer die Fahrbetriebsmittel m in­
destens zwei Personen fassen. Kleinseilbahnen sind für den öffentlichen Verkehr bestimmte. nicht 
unter die Hauptseilhahnen fallende Seilhahnen ( Sessellifte, Schräglifte und dergleichen) .  

(2 )  S tandseilbahnen s ind Seilbahnen, bei denen die durch ein Seil bewegten Fahrbetriebsmittel (Wa­
gen) auf Schienen rol len . Seilschwebehahnen sind Seilbahnen. hei denen die durch ein Seil beweg­
ten Fahrbetriehsmittel ( Kabinen, Sessel und dergleichen)  an einem Seil hängen , Schräglifte sind 
Seilhahnen. bei denen d ie weder auf Schienen rollenden noch an e inem Seil hängenden Fahrhe­
triehsmittel (Wagen oder Schlitten) durch ein Seil fortbewegt werden . 

( 3 )  Beförderungsanlagen ohne Fahrbetriebsmittel. bei denen die mit Skiern auf dem Boden gleitenden 
Personen durch e in Seil fortbewegt werden (Schlepplifte) .  fallen nicht unter die Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes. 

§ 7. Anschlußbahnen sind Schienenbahnen. die den Verkehr eines e inzelnen oder mehrerer U nternehmen 
mit Haupt- oder Nebenbahnen oder Straßenbahnen vermitteln und mit ihnen derart in unmittelbarer 
oder mittelbarer Verbindung stehen, daß ein Übergang von Fahrbetriebsmitteln stattfinden k ann (In­
dustrieanschlußbahnen, Bergwerksanschlußbahnen.  Hafenbahnen. Schleppbahnen und dergleichen) .  

' ) Bundesgesetz vom 1 3 . Feber 1 957. BGB!.  Nr .  60. über das Eisenbahnwesen ( Eisenbahngesetz 1957 ) ,  in der Fas­
sung der B undesgesetze vom 1 7. April 1 963 .  BGB!.  Nr. 1 1 3 .  vom 1 2 .  Dezember 1 969, BGB!.  Nr. 20/1 970. vom k. Juli 
1 97 1 ,  BGB!. Nr. 274 (Verkehrsrecht-Anpassungsgesetz 1 9 7 1 ), vom 1 0. Juni 1 976. BGB!.  Nr. 305. sowie der Kundma­
chung vom 1 4 .  Juli 1 97 5 ,  BGB!.  Nr. 422 .  

2)  Begriffsbestimmungen. die  in den Tabellen dieses Tätigkeitsberichtes Anwendung finden bzw. wo in Anmerkun­
gen zu diesen auf das Eisenbahngesetz 1 957  (kurz auch EG 1 95 7  genannt) Bezug genommen wird. 

4 lJ  
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§ R. Materialbahnen sind für den nicht-öffentlichen Güterverkehr bestimmte Schienenbahnen, sofern sie 
nicht Anschlußbahnen sind. Materialseilbahnen sind für den nicht-öffentlichen Güterverkehr be­
stimmte Seilbahnen. 

§ 9.  Auf Materia lbahnen und Materialseilbahnen ohne beschränkt-öffentl ichen Verkehr (§  5 1  Abs. 4), die 
Bestandtei l  eines Bergwerkes, eines gewerblichen oder eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebes 
sind, sowie auf Bahnen, die ohne besondere Herstellung des Unterbaues angelegt werden ( Feldbah­
nen), findet dieses B undesgesetz keine Anwendung. 

§ 10. Eisenbahnanlagen sind Bauten, ortsfeste eisenbahntechnische Einrichtungen und Grundstücke e iner 
Eisenbahn, die ganz oder teilweise, unmittelbar oder mittelbar der Abwicklung oder Sicherung des 
Eisenbahnbetriebes oder Eisenbahnverkehrs dienen. Ein räumlicher Zusammenhang mit der Fahrbahn 
ist nicht erforderlich . 

§ 5 1 .  ( 2 )  Auf nicht-öffentlichen Eisenbahnen kann nach Maßgabe der folgenden Absätze ein Werksverkehr 
oder ein beschränkt-öffentlicher Verkehr zugelassen werden, wenn d ie technische A usstattung der 
Eisenbahn hinreichende Sicherheit bietet. 

50 

( 3) Der Werksverkehr umfaßt die unentgeltliche Beförderung von Arbeitskräften, die dem Betrieb 
der Eisenbahn oder dem Unternehmen, dem sie d ient, angehören. Das Bundesministerium für 
Verkehr und Elektrizitätswirtschaft 3) kann durch Verordnung oder durch Bescheid die unentgelt­
liche B eförderung von Personen zulassen, deren Beförderung aus öffentlichen Interessen geboten 
erscheint, sowie von Personen, die das Unternehmen oder dessen Arbeitskräfte zu sich kommen 
lassen , soweit es sich hiebei nicht um Gäste von Gast- und Schankgewerbebetrieben handelt (er­
weiterter Werksverkehr). 

(4) Der beschränkt-öffentl iche Verkehr umfaßt über den Verkehr nach Abs. 3 hinausgehend d ie Be­
förderung - jedoch ohne Beförderungspflicht - von Personen oder Gütern, sofern der Umfang 
dieser Beförderung in einer den allgemeinen Verkehr ausschließenden Weise abgegrenzt werden 
kann und d ie Ausstattung der Eisenbahn sicherheitsmäßig der einer öffentlichen entspricht. Ein 
Entgelt für die Beförderung kann eingehoben werden. 

3) Jetzt Bundesministerium für Verkehr 

III-15 der Beilagen XVI. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 55 von 57

www.parlament.gv.at



7.2 Bildnachweis 

Die Bildbeilagen zeigen: 

Blatt 1 :  "Sicherheit zuerst", Mitteilungsblatt des U nfallverhütungsdienstes der Versicherungsanstalt der 
österreichischen E isenbahnen. 

B latt 2 :  "Der Betrieb". Informationsblatt der B etriebsdirektion der Generaldirektion der Österreichischen 
Bundesbahnen (jeweils mit Abschnitt "Arbeitnehmerschutz") .  

Blatt 3 :  "Österreichische Postrundschau" , offizielles Organ der österreichischen Post- und Telegraphenver­
waltung (regelmäßig mit Spalte "Arbeitnehmerschutz") und Informationsblatt "Bildschirmarbeits­
plätze" , herausgegeben von der Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung. 

Blatt 4: "Hallo . . .  Schutzhelm nicht vergessen" ,  betriebsspezifisches Unfallverhütungsplakat d er Generaldi­
rektion für die Post- und Telegraphenverwaltung. 
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